
Landkreis Peine
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
5. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine

Sitzungstermin: Mittwoch, 22.06.2022, 18:00 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 31224 Peine

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und 

der Tagesordnung
3. Verpflichtung einer Kreistagsabgeordneten
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 23.02.2022
5. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
6. Beförderung von Herrn Dirk Hornemann zum Kreisverwaltungsoberrat 2022/067

7. Versetzung des Beamten Dirk Sommer in den Ruhestand auf Antrag 2022/030

8. Versetzung der Amtstierärztin Frau Dr. Sarah Mammen zum Zweckverband 
Veterinäramt JadeWeser

2022/066

9. Benennung der Vertretung des Hauptverwaltungsbeamten in der 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Hildesheim 
Goslar Peine

2021/975-
01

10. Benennung der Vertreterinnen und Vertreter in den Vorstand des 
Kulturrings für Stadt und Kreis Peine e.V.

2022/077

11. Hybride Sitzungen der politischen Gremien 2022/058

12. Angemessenheit Aufwandsentschädigung Aufsichtsratstätigkeit Klinikum 
Peine gGmbH

2022/089

13. Nutzung von sächlichen und personellen Ressourcen der Kreisverwaltung 
für ehrenamtliche Tätigkeiten

2022/100

14. Integrationskonzept des Landkreises Peine - Teil 1 2022/094

15. Pflegebericht des LK Peine 2022/080

16. Überörtliche Prüfung des Landkreises Peine durch den 
Landesrechnungshof; hier Untere Bauaufsichtsbehörde

2022/041

17. Warnung der Bevölkerung bei Krisensituationen im Landkreis Peine; 
Aufbau einer flächendeckenden Sireneninfrastruktur

2022/076

18. 7. Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxis

2022/027
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19. 7. Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxis - 
Ergänzungsantrag

2022/027-
01

20. Hannoversche Informationstechnologien AöR (hannIT);
Beitritt neuer Träger/Satzungsänderung

2022/082

21. Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen 2022/095

22. Gründung eines Landschaftspflegeverbandes im Landkreis Peine 2022/039

23. Gründung eines Landschaftspflegeverbandes im Landkreis Peine - 
Beschlussfassung

2022/039-
01

24. Antrag der CDU-Kreistagsfraktion - Zurückstellung der Entscheidung 
Sanierung oder Neubau des Schulzentrums Ilsede

25. Untersuchung zum Neubau des Schulzentrums Ilsede 2022/054

26. Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen
Geld- und Sachspenden der Robert-Bosch-Stiftung für die IGS Lengede

2022/047

27. Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen
Sachspenden des Vereins der Freunde des Gymnasiums am Silberkamp

2022/048

28. Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen
Geldspende der Erich Mundstock Stiftung für das Jugendamt

2022/068

29. Bericht des Landrates
30. Anfragen und Anregungen









Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Personal und Service

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/067

öffentlich

28.04.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 25.05.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 12.200 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Beförderung von Herrn Dirk Hornemann zum 
Kreisverwaltungsoberrat
Beschlussvorschlag:
Herr Dirk Hornemann wird zum 01.07.2022 zum Kreisverwaltungsoberrat beim Landkreis 
Peine befördert.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Herrn Hornemann ist seit 01.08.1991 beim Landkreis Peine beschäftigt und hat in seiner 
beruflichen Laufbahn diverse Funktionen innerhalb der Kreisverwaltung erfüllt. Mit Wirkung 
vom 11.08.2009 wurde ihm die Leitung des Fachdienstes „Ordnungswesen“ übertragen.

Er verfügt über die Laufbahnbefähigung für den „gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst“ 
und hat mit Beschluss des Kreistages vom 19.12.2018 eine Qualifizierung für Ämter der 
Besoldungsgruppe A 14 NBesG durchlaufen. Der Kreistag hat entsprechend den Vorgaben 
der dafür gültigen Qualifizierungsrichtlinie beim Landkreis Peine in seiner Sitzung am 
18.03.2020 vom erfolgreichen Abschluss der Qualifizierung Kenntnis genommen.

Der Fachdienst „Ordnungswesen“ ist mit rd. 60 Beschäftigten und seiner heterogenen 
Aufgabenstellung einer der größeren Fachdienste der Kreisverwaltung. Eine Bewertung der 
Stelle der Fachdienstleitung hatte eine Wertigkeit nach Besoldungsgruppe A 14 NbesG 
ergeben. Die Stelle ist entsprechend im Stellenplan ausgewiesen.

Da Herr Hornemann in seiner Funktion als Fachdienstleiter eine große Wertschätzung 
genießt und alle formalen Anforderungen an eine Beförderung in die Besoldungsgruppe A 14 
NbesG erfüllt, soll eine entsprechende Beförderung zum 01.07.2022 erfolgen.



Ziele / Wirkungen:   Entfällt.

Ressourceneinsatz:   Anteilig alle Produkte des FD 16.

Schlussfolgerung:   Entfällt.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Personal und Service

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/030

öffentlich

04.03.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 20.04.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Versetzung des Beamten Dirk Sommer in den Ruhestand auf Antrag
Beschlussvorschlag:
Der Beamte Dirk Sommer wird in Abstimmung mit der Niedersächsischen Versorgungskasse 
zum 01.07.2022 in den Ruhestand versetzt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Mit Schreiben vom 17.11.2021 hat Herr Kreisoberverwaltungsrat Dirk Sommer seine 
Versetzung in den Ruhestand zum 01.07.2022 beantragt. Er ist seit 43 Jahren beim 
Landkreis Peine tätig und leitet den Fachdienst „Arbeit“.

Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für den Ruhestand auf Antrag sind erfüllt.
Die Versorgungsbezüge werden für den Landkreis Peine von der Niedersächsischen 
Versorgungskasse berechnet und ausgezahlt; nach deren Satzung ist die Versetzung in den 
Ruhestand mit ihr abzustimmen. Die Absicht der Versetzung in den Ruhestand ist ihr bereits 
mitgeteilt worden.

Ziele / Wirkungen:   Entfällt.
Ressourceneinsatz:   Entfällt.
Schlussfolgerung:   Entfällt.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Personal und Service

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/066

öffentlich

27.04.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: Entfällt Kosten (Betrag in €): nein

Mitwirkung Landrat: Ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Versetzung der Amtstierärztin Frau Dr. Sarah Mammen zum 
Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Beschlussvorschlag:
Frau Veterinäroberrätin Dr. Sarah Mammen wird zum 01.08.2022 zum Zweckverband 
Veterinäramt JadeWeser versetzt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Frau Dr. Mammen wurde zum 01.07.2019 vom Landkreis Göttingen zum Landkreis Peine 
versetzt und ist als Amtstierärztin im Veterinäramt tätig.

Aufgrund erfolgreicher Bewerbung bittet Frau Dr. Mammen um Versetzung zum 
Zweckverband Veterinäramt JadeWeser zum 01.08.2022. 
Gemäß § 28 des Niedersächsischen Beamtengesetzes in Verbindung mit § 15 des 
Beamtenstatusgesetzes bedarf eine Versetzung grundsätzlich der Zustimmung aller drei 
Beteiligten. Der Zweckverband Veterinäramt JadeWeser hat sein Einverständnis zu der von 
Frau Dr. Mammen beantragten Versetzung bekundet, allerdings zum 01.07.2022. Eine 
angepasste Einverständniserklärung für den 01.08.2022 ist angefordert.

Ziele / Wirkungen:   Entfällt.
Ressourceneinsatz:   Entfällt.
Schlussfolgerung:   Entfällt.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat Kreisentwicklung, Digitalisierung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2021/975-01

öffentlich

24.05.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Benennung der Vertretung des Hauptverwaltungsbeamten in der 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Hildesheim Goslar Peine
Beschlussvorschlag:
Als Vertreterin für Landrat Henning Heiß wird Erste Kreisrätin Frau Bettina Conrady in die 
Verbandsversammlung entsandt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
In Bezug auf die Vorlage 2021/975 steht die Benennung der Vertretung des Landrates des 
Landkreises Peine in die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Hildesheim Goslar Peine noch aus. Die Stellvertretung des der Verbandsversammlung 
angehörenden Hauptverwaltungsbeamten bestimmt das jeweilige Verbandsmitglied.

Ziele / Wirkungen:
Durch die Entsendung wird die Sicherstellung der Interessen des Gesellschafters Landkreis 
Peine im Sparkassenzweckverband und der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine 
gewährleistet.
Ressourceneinsatz:
Finanzmittel werden nicht benötigt.
Schlussfolgerung:
Gründe, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Schule, Kultur, Sport

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/077

öffentlich

06.05.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung) 16.06.2022 Ö

Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: Ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: nein Qualifizierte Mehrheit: Nein

Relevanz

Gender Mainstreaming Nein Migration Nein

Prävention/Nachhaltigkeit Nein Bildung Nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz Nein

Benennung der Vertreterinnen und Vertreter in den Vorstand des 
Kulturrings für Stadt und Kreis Peine e.V.
Beschlussvorschlag:
a) Es wird gemäß der Sachdarstellung verfahren.
b) In den Vorstand des Kulturrings für Stadt und Landkreis Peine e.V. werden berufen:

-Landrat Henning Heiß
-(Gruppe SPD/Grüne) stellvertretender Vorsitzender Herr Stefan Wilke
-(Gruppe CDU/FDP) weiteres Vorstandsmitglied Herr Dr. Christof Klinke

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:

Gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung des Kulturrings für die Stadt und Kreis Peine e.V. ist der 
Landkreis Peine vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden sowie ein weiteres 
Vorstandsmitglied. Der Landrat gehört kraft seines Amtes dem Vorstand ebenfalls an.
Der Vorstand wird gem. § 10 Abs. 6 der Satzung für die Dauer von jeweils zwei Jahren 
bestellt. Somit bleibt der derzeitige Vorstand noch bis zum 31. Mai 2022 im Amt. 

Der Kulturring ist eine Einrichtung für öffentliche Theater- und Konzertveranstaltungen, 
Ausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art. Mit seinem hochkarätigen Theater, 
Musik- und Kleinkunstprogramm dient er u.a. als bildende Schnittstelle zwischen 
pädagogischen Einrichtungen, Theatereinrichtungen und Künstler/innen.



Für die Wahl der Vertreter/innen ist folgendes Verfahren durchzuführen:

1. Es sind drei Vertreterinnen/ Vertreter zu benennen:

1.1 Der Landrat gehört dem Vorstand gemäß Satzung kraft seines Amtes an.
1.2 Die weiteren Vertreterinnen/Vertreter werden vom Kreistag gewählt. Für die 

Verteilung der Vorschläge auf die Parteien und Gruppen ist das d`Hondtsche 
Verfahren anzuwenden. 

1.3 Soweit sie nicht dem Kreistag angehören ist jeweils (ggf. einzeln) festzustellen, ob 
die Wahlen aufgrund von persönlichen Eignungen erfolgten.

Bisherige Vertreter: LR Einhaus/Heiß, stellv. Vorsitzende KTA Heilmann-Eschemann (SPD), 
weiteres Vorstandsmitglied KTA Dr. Klinke (CDU)

Ziele / Wirkungen: 
entfällt

Ressourceneinsatz: 
Finanzmittel sind im Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege des Fachdienstes 19 – (siehe 
Seiten 15, 158 ff. der Beratungsunterlagen) vorhanden. Im Haushalt sind Finanzmittel in 
Höhe von 120.000 € bei Produktsachkonto 28101000.4318730 eingeplant.

Schlussfolgerung: 
Mit der Benennung der Vertreter und Vertreterinnen des Kulturrings für Stadt und Landkreis 
Peine unterstützt der Landkreis Peine den Vorstand des Vereins.

Anlagen
Satzung des Kulturrings für Stadt und Kreis Peine e.V.



- 1 - 

 

 

§ 1 

Name, Rechtsform und Sitz 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V.“ und wurde 1947 

gegründet. 

(2) Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Peine. Er ist beim Amtsgericht Peine unter der 

Registernummer 448 (Geschäftsnummer 17 VR 448) eingetragen worden.  

 

 

§ 2 

Geschäftsjahr und Spielzeit 

 

(1) Das Geschäftsjahr des Vereins ist mit dem Kalenderjahr identisch. 

(2) Die Spielzeit beginnt am 1.Juli eines Jahres und endet am 30. Juni des Folgejahres. 

 

 

§ 3 

Zwecke, Ziele, Aufgaben 

 

Der Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V. ist eine steuerbegünstigte (gemeinnützige) 

Einrichtung, die das Kulturleben in Stadt und Kreis Peine fördert. Der Verein hat sich zur 

Aufgabe gestellt, nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit und unter Ausschluß von 

parteipolitischen, weltanschaulichen und rassischen Gesichtspunkten und unter Bekennung zum 

demokratischen Rechtsstaat als eine unabhängige Einrichtung die Zwecke der  

Kultur  

zu fördern, insbesondere durch öffentliche Theater- und Konzertveranstaltungen, Ausstellungen 

oder Veranstaltungen ähnlicher Art.  

 

 

§ 4 

Zweckerfüllung, -erreichung, -verwirklichung 

 

(1) Der Verein verwirklicht seine Ziele durch ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte. 

(2) Der Satzungszweck und die Beschaffung der für die Zweckverwirklichung notwendigen 

Mittel wird insbesondere erreicht durch 

a) Mitgliedsbeiträge 

b) Spenden (Geld- und Sachspenden) 

c) Zuschüsse, die aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden (Bund, Land, Landkreis, 

Stadt, übergeordnete Dachverbände) 

d) Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen einschließlich deren Nebenleistungen 

(Garderobenaufbewahrung, Programmverkauf, u.ä.) 

e) Kulturreisen 

 

 

 

- . - 
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§ 5 

Steuerbegünstigte Zwecke 

 

(1) Der Verein verfolgt seine Ziele ausschließlich und unmittelbar durch eigenes Wirken auf 

steuerbegünstigter (gemeinnütziger) Grundlage im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 - 68 AO (Abgabenordnung) in der jeweils gültigen 

Fassung. 

(2) Der Kulturring ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(3) Etwaige Gewinne und alle sonstigen Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für die 

steuerbegünstigten (hier: gemeinnützigen) Zwecke verwendet werden. 

(4)  Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder während der bestehenden  

Mitgliedschaft, bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung, bei Aufhebung des Vereins oder bei 

Wegfall seines bisherigen Zwecks keine Gewinnanteile aus Mitteln des Vereins oder des 

vorhandenen Vereinsvermögens. 

     Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(5) Der Verein darf darüber hinaus keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigen. 

 

 

§ 6 

Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 

sein. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung erworben. Der Vorstand ist 

berechtigt, einen Beitritt durch schriftlichen Bescheid, ohne Angaben von Gründen, 

abzulehnen.  

(2) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Tod - bei juristischen Personen durch Auflösung -  

b) Austrittserklärung 

c) Ausschluß 

(3) Der Austritt kann nur zum Schluß einer Spielzeit erfolgen (30. Juni). Der Austritt muß 

spätestens bis zum 30. April schriftlich erklärt werden.  

(4) Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Er erteilt dem ausgeschlossenen Mitglied 

einen schriftlichen Bescheid. Der Vorstand kann ein Mitglied insbesondere dann 

ausschließen, wenn dieses dem Vereinszweck und den Vereinsinteressen zuwiderhandelt, 

oder wenn es trotz zweimaliger Mahnung den fälligen Beitrag nicht zahlt. 

 

 

§ 7 

Beiträge 

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet darüber, ob durch den Verein Beiträge und 

gegebenenfalls in welcher Höhe erhoben werden. 

 

 

- . -  
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§ 8 

Organe 

 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

 

§ 9 

Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens alle zwei Jahre vom Vorstand mit einer Frist von 

einer Woche und unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 

durch öffentliche Bekanntmachung in den Peiner Tageszeitungen. Die 

Mitgliederversammlung ist vom Vorstand ferner einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder dies 

schriftlich mit Angaben von Gründen verlangt.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlußfähig.  

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über 

a) die Entlastung des Vorstands 

b) die Beiträge 

c) Satzungsänderungen 

d) Ehrenmitgliedschaften 

e) die Auflösung des Vereins 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluß über die Auflösung des Vereins 

bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.  

(5) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende des Vorstandes.  

 

 

§ 10 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und sechs 

weiteren Mitgliedern. Wird ein Geschäftsführer bestellt, gehört er dem Vorstand mit 

beratender Stimme an.  

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende, im Verhinderungsfalle der stell-

vertretende Vorsitzende.  

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten keine Vergütung.  

(4) Der Vorsitzende und zwei weitere Vorstandsmitglieder werden vom Rat der Stadt Peine 

benannt, der stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied vom Kreistag 

des Landkreises Peine. Das Stahlwerk in Peine benennt (unabhängig von seinen 

Eigentumsverhältnissen) ein Vorstandsmitglied. Dem Vorstand gehören kraft Amtes der 

Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Peine und der Hauptverwaltungsbeamte der Stadt 

Peine an. Sie können die Ausübung der Vorstandstätigkeit auf einen Mitarbeiter ihrer 

Behörde delegieren.  

 

 

 

-.- 
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(5) Die Entscheidungen des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Dem 

Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Peine sowie dem Hauptverwaltungsbeamten der 

Stadt Peine bzw. den von ihnen bestimmten Vertretern steht gegen die Haushaltsent-

scheidungen des Vorstandes ein Vetorecht zu.  

(6) Der Vorstand wird auf Dauer von jeweils zwei Jahren bestellt. Vorstandsmitglieder können 

vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden, indem die zur Benennung der 

Vorstandsmitglieder Berechtigten ein anderes Vorstandsmitglied benennen.  

 

 

§ 11 

Aufgaben des Vorstandes 

 

Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, die nicht der Mitglieder-

versammlung vorbehalten oder einem anderen Vereinsorgan oder dem Geschäftsführer 

ausdrücklich zugewiesen sind. 

 

 

§ 12 

Beirat 

 

(1) Der Vorstand beruft einen Beirat.  

(2) Dem Beirat sollen angehören: 

a) Vertreter der Gewerkschaft 

b) Vertreter des Jugendrings 

c) Vertreter der karitativen Organisationen 

d) Vertreter der Kirche 

e) Vertreter der kulturellen Vereine 

f) Vertreter der Presse 

g) Vertreter der Schulen 

h) Vertreter der Volkshochschule 

i) Vertreter der Wirtschaft 

(3) Der Beirat hat die Aufgabe, die Arbeit des Vereins zu unterstützen, insbesondere Anregungen 

für die Kulturarbeit an den Vorstand heranzutragen.  

 

 

§ 13 

Geschäftsführer 

 

(1) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist dem Vorstand für eine 

geregelte Geschäftsführung verantwortlich.  

(2) Dem Geschäftsführer kann vom Vorstand für einzelne Rechtsgeschäfte oder für einen Kreis 

von Rechtsgeschäften Vollmacht erteilt werde. Der Vorstand kann ihn ermächtigen, 

Zahlungsanweisungen bis zu einer bestimmten Höhe zu unterzeichnen. 

(3) Für die Tätigkeit als Geschäftsführer ist eine Geschäftsanweisung zu erlassen.  

 

 

 

- . - 
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§ 14 

Kassenprüfung 

 

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Peine überwacht die Rechnungs- und Kassenführung des 

Kulturrings. Es erstattet dem Vorstand spätestens drei Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres 

einen schriftlichen Bericht.  

 

 

§ 15 

Niederschriften 

 

Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden des 

Vorstandes und dem Protokollführer zu unterzeichnen.  

 

 

§ 16 

Auflösung, Verwendung des Vereinsvermögens 

 

(1) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 

steuerbegünstigten Zweckes fällt das vorhandene Vereinsvermögen der Stadt Peine zu, die es 

unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte ( gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche ) Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen darüber hinaus erst nach 

Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

Vermerk :  Diese vom Vorstand und von der Mitgliederversammlung am 12. Februar 1998 

  beschlossene Satzung tritt an die Stelle der bisherigen Satzung vom  

  6. März 1997, eingetragen im Vereinsregister unter 17 VR 448. 

 

 

 

 

 

Peine, den 12.02.98   .................................................................   

- Vorsitzender des Kulturrings -   

 

 

 

 

 

 

für das Protokoll    ...................................................................  

- Geschäftsführer des Kulturrings - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURRING für STADT und KREIS PEINE 

E.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A T Z U N G 
 

 

 

 

in der Fassung  

vom 12. Februar 1998 
 



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat Kreisentwicklung, Digitalisierung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/058

öffentlich

07.04.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 20.04.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Hybride Sitzungen der politischen Gremien
Beschlussvorschlag:
Die Hauptsatzung des Landkreises Peine wird nicht geändert.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Der geänderte § 64 NKomVG sieht in der neuen Fassung vor, dass die Mitglieder der 
Vertretung an den Sitzungen der Vertretung durch Zuschaltung per Videokonferenztechnik 
teilnehmen können.

Absatz 3 Satz 1 eröffnet damit den Kommunen die Möglichkeit, eine Zuschaltung von 
Mitgliedern mittels Ton-Bild-Übertragung zuzulassen. Dazu ist eine entsprechende Regelung 
in der Hauptsatzung erforderlich. Da die Entscheidung, hybride bzw. digitale Sitzungen auch 
außerhalb des Anwendungsbereichs des § 182 und damit unabhängig von Pandemielagen 
zuzulassen, weitreichende Änderungen der bisherigen Entscheidungsabläufe bedeuten 
würde, muss der entsprechende Hauptsatzungsbeschluss mit einer Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder der Vertretung gefasst werden (Absatz 3 Satz 2). Ob von der Ermächtigung zum 
Erlass einer entsprechenden Hauptsatzungsregelung Gebrauch gemacht wird, obliegt der 
Entscheidung der jeweiligen Kommune.

Unabhängig von den differenzierten Regelungsmöglichkeiten, die § 64 n.F. NKomVG für 
Regelungen in der Hauptsatzung zulässt, ist zunächst die regionale Umsetzbarkeit 
festzustellen.

Eine wesentliche Ausgangsvoraussetzung ist, dass bereits ein Mitglied der Vertretung in der 
Praxis für sich entscheiden könnte, an einer Sitzung (der Vertretung und seiner Ausschüsse) 
mittels Ton-Bild-Übertragung teilzunehmen. Dies würde bedeuten, dass auch bei einer 



umfassenden Regelungstiefe überhaupt nicht steuerbar ist, für welche Sitzung die 
technischen Voraussetzungen (vgl. § 64 Abs. 4 n.F. NKomVG) geschaffen werden müssen. 
Bekanntermaßen stehen dem Landkreis Peine auch keine ausreichenden räumlichen 
Alternativen zur Verfügung, um dies gewährleisten zu können, denn jeder Raum müsste 
diesen Voraussetzungen gerecht werden. Der derzeit für hybride Sitzungen eingeplante 
Raum im Konferenz- und Schulungszentrum lässt nur eine bestimmte Anzahl an 
Teilnehmenden zu. Damit kann die geforderte Flexibilität nicht abgebildet werden. Inwieweit 
die Gebläsehalle in Ilsede weiterhin zur Verfügung stehen kann, ist ebenso nicht nachhaltig 
planbar, wie beispielsweise die Nutzung des Forums Peine oder auch von Schulmensen. 
Wie schon dargestellt, müsste dann auch jeder dieser Räume die technische Möglichkeit 
bieten, von dort hybride Sitzungen zu steuern.

§ 182 Abs. 1 Satz 2 NKomVG regelt bereits, dass unabhängig davon, ob eine Lage nach 
Satz 1 oder die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG nach § 28a Abs. 8 IfSG 
festgestellt ist, die Vertretung die Anwendung der Regelungen des Absatzes 2 auf Vorschlag 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln ihrer Mitglieder für einen Zeitraum von jeweils längstens drei Monaten 
beschließen kann, wenn ein relevantes örtliches Infektionsgeschehen besteht oder das 
Zusammentreten der Organe der Kommune sonst aufgrund einer außergewöhnlichen 
Notlage erheblich erschwert ist.

Für die Fassung des Beschlusses können die Regelungen des Absatzes 2 bereits 
angewendet werden (z.B. Beschlussfassung im Umlaufverfahren über bestimmte 
Angelegenheiten oder die Teilnahme aller oder einzelner Abgeordnete per 
Videokonferenztechnik an der Sitzung der Vertretung, soweit dies technisch möglich ist; dies 
gilt für Sitzungen des Hauptausschusses und der Ausschüsse entsprechend).

Durch die einleitenden Worte des neuen § 182 Abs. 1 Satz 2 („Unabhängig davon, ob“) ist 
klargestellt, dass für diesen Fall entsprechende Beschlüsse auf Bundes- oder Landesebene 
nicht erforderlich sind. Voraussetzung ist auf Tatbestandsseite entweder ein „relevantes 
örtliches Infektionsgeschehen“ oder eine Situation, in der das „Zusammentreten der Organe 
der Kommune sonst aufgrund einer außergewöhnlichen Notlage erheblich erschwert ist“.

Der Beschluss kann entsprechend der Lage wiederholt werden.

Damit ist die Möglichkeit gegeben, dass der Kreistag durch einen entsprechenden Beschluss 
eigenständig je nach der Situation vor Ort entscheiden kann.

Die Anwendung einer generellen Regelung entsprechend §§ 64 Abs. 3 ff. n.F. NKomVG 
durch eine Änderung der Hauptsatzung ist deshalb nicht zwingend notwendig.

Im Übrigen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens anlässlich einer Anhörung im Niedersächsischen Landtag klar zu der 
Präsenzsitzung als Leitbild für die Durchführung von Sitzungen der kommunalen 
Vertretungen bekannt (vgl. Presseerklärung der Arbeitsgemeinschafft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens NLT vom 03.03.2022):

„Die Debatte in den Kreistagssitzungen lebt ganz wesentlich von der Anwesenheit der 
Abgeordneten am Sitzungsort. Die inhaltliche Diskussion unter den Mandatsträgern gewinnt 
im Prinzip erst durch die persönliche, auch nonverbale Kommunikation an Fahrt. Im Rahmen 
von „Hybridsitzungen“ ist es nicht möglich, mal eben zwecks Zwischenabsprachen „vor die 
Tür“ zu gehen und dort Kompromisse für eine Sachentscheidung auszuloten oder Themen 
„am Rande der Sitzung“ zu erörtern und kommunalpolitische Verständigungen zu erzielen.

Auch ist es gegenüber den interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich in den 
Sitzungsraum begeben, kein wirklich gutes Signal, wenn sie dort nur einige wenige 
Mitglieder der Vertretung in Person antreffen, während die anderen an der Sitzung per 
Videokonferenztechnik teilnehmen.“



Ziele / Wirkungen:
Soweit möglich, soll vorrangig eine Präsenzsitzung des Kreistages und seiner Ausschüsse 
stattfinden. Durch die Anwendung des § 182 Abs. 1 Satz 2 NKomVG besteht demgegenüber 
die erforderliche Flexibilität des Kreistages, anlass- und situationsbezogen die Möglichkeit 
der Sitzungsdurchführung zu gestalten, ohne die Hauptsatzung generell anzupassen zu 
müssen.

Schlussfolgerung:
Die Ziele/Wirkungen sind durch die aktuelle Rechtslage umsetzbar.

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Finanzen

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/089

öffentlich

08.06.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: --- Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Angemessenheit Aufwandsentschädigung Aufsichtsratstätigkeit 
Klinikum Peine gGmbH
Beschlussvorschlag:
Die Aufwandsentschädigung für Aufsichtsratsmitglieder der Klinikum Peine gGmbH, 
die gleichzeitig Kreistagsabgeordnete sind bzw. waren, ist in Höhe von 175,00 € pro 
Sitzung seit Übernahme der Gesellschaft am 01.10.2020 angemessen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:
Der Aufsichtsrat der Klinikum Peine gGmbH besteht gemäß Gesellschaftsvertrag seit Über-
nahme der Gesellschaft durch Stadt und Landkreis Peine im Oktober 2020 aus insgesamt elf 
Mitgliedern. Für die dem Landkreis Peine zustehenden fünf Sitze wurden sowohl in der letz-
ten als auch in der laufenden Wahlperiode der Landrat, zwei Kreistagsabgeordnete, eine 
fachkundig externe sowie eine weitere Person entsandt. 

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, die Aufwandsentschädigung 
für die Aufsichtsratsmitglieder auf einen Betrag i.H.v. 175,00 € pro Sitzung sowie für den 
Aufsichtsratsvorsitzenden i.H.v. 250,00 € pro Sitzung ab dem 01.10.2020 festzulegen. Dieser 
Empfehlung ist die Gesellschafterversammlung am 07.06.2022 gefolgt.

Für jede Tätigkeit von Kreistagsabgeordneten als Mitglied in einem Aufsichtsrat setzt der 
Kreistag gemäß § 138 Abs. 8 i.V.m Abs. 7 S. 2 NKomVG die Höhe der angemessenen Ent-
schädigung durch öffentlich bekanntzumachenden Beschluss fest. Entschädigungen, die 
über das angemessene Maß hinausgehen, sind an den Landkreis abzuführen.



Die komplexen Sachverhalte und Entscheidungen, die mit Überwachung der Geschäftsfüh-
rung eines Krankenhauses einhergehen, sowie die Tragweite der zu fassenden Beschlüsse, 
rechtfertigen eine Aufwandsentschädigung in vorgenannter Höhe. Damit ist diese angemes-
sen. 

Da mit Ende der letzten Kommunalwahlperiode einige Aufsichtsratsmitglieder aus dem Gre-
mium ausgeschieden sind, diesen jedoch nicht die verspätete Beschlussfassung in der Ge-
sellschafterversammlung über die Festsetzung der Höhe der Aufwandsentschädigung anzu-
lasten ist, soll diese rückwirkend ab dem 01.10.2020 gezahlt werden. Auch für die Vergan-
genheit wird diese aus genannten Gründen als angemessen gesehen. 

Ziele / Wirkungen:

Durch den Beschluss wird Rechtssicherheit bezüglich der gesetzlichen Abführungspflichten 
aus dem NKomVG geschaffen.

Ressourceneinsatz:

Finanzmittel werden nicht benötigt. Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt durch 
die Gesellschaft. 

Schlussfolgerung:

Gründe, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Anlagen
----



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Fachdienst Personal und Service

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/100

öffentlich

01.06.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): ---

Mitwirkung Landrat: nein Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Prävention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Nutzung von sächlichen und personellen Ressourcen der 
Kreisverwaltung für ehrenamtliche Tätigkeiten
Beschlussvorschlag:
Landrat Heiß wird ermächtigt, für ehrenamtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausübung seines Amtes die sächlichen und personellen Ressourcen der Kreisverwaltung zu 
nutzen.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Mit der Führung des Amtes als Landrat sind diverse ehrenamtliche Tätigkeiten verbunden, 
die es nötig machen, auf personelle und sachliche Ressourcen der Kreisverwaltung 
zuzugreifen. Neben der Vorbereitung von Reden, einem ggfls. nötigen Fahrdienst kann die 
Unterstützung verschiedener Fachdienste für adäquates Handeln nötig sein. Da diese 
Arbeiten nicht unmittelbar das Handeln als „Landrat“, sondern in der Funktion einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit aus dem übernommenen Amt als Landrat an sich erfolgen, ist eine 
Genehmigung des Kreistages für die Nutzung der vorhandenen Verwaltungsressourcen 
nötig.

Ziele / Wirkungen: Entfällt
Ressourceneinsatz: Entfällt
Schlussfolgerung: Entfällt

Anlagen
---



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage
Federführend:
Referat für Migration und Teilhabe

Vorlagennummer:

Status:

Datum:

2022/094

öffentlich

30.05.2022

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 22.06.2022 N

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 22.06.2022 Ö

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 6.000 €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming ja Migration ja

Prävention/Nachhaltigkeit ja Bildung ja

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Integrationskonzept des Landkreises Peine - Teil 1
Beschlussvorschlag:
Der Umsetzung der im Integrationskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen zur Förderung der 
Teilhabe im Landkreis Peine wird zugestimmt.

Sachdarstellung
Inhaltsbeschreibung:
Die Entwicklung der Migration im Landkreis Peine zeigt insgesamt auf, wie groß die 
Veränderungen nicht nur in den Zuweisungszahlen sind. Damit verbunden sind zahlreiche 
Aufgaben und Integrationsbemühungen. Das vorliegende Integrationskonzept des 
Landkreises Peine ist als Handlungsleitfaden in diesem Sinne zu sehen. Das Konzept zeigt 
erste Ziele und grundlegende Kriterien für die einzelnen Handlungsfelder auf. Hieraus sollen 
in Arbeitsgruppen und Workshops konkrete Maßnahmen entwickelt werden. Damit wird ein 
wichtiger Beitrag zur Ausrichtung der Integrationspolitik und -arbeit und somit zur Gestaltung 
der Zukunft im Landkreis Peine geleistet.

Grundsätzliche Fragestellungen:

 Welches Verständnis von Integration wird zu Grunde gelegt?
 Welche Strukturen wurden bislang in der lokalen Integrationspolitik und –arbeit

aufgebaut?
 Wie ist das Integrationsmanagement im Landkreis Peine aufgebaut?
 Welche Leitlinien gelten dabei?
 Wie kann ein Beteiligungsprozess bzw. die dauerhafte Fortschreibung des Konzeptes

ausgerichtet sein?
 Ausschnitt von aktuellen Daten und Zahlen zur Migration im Landkreis Peine



Das vorliegende Integrationskonzept ist kein statisches Konstrukt, sondern in Bewegung, es
muss dauerhaft fortgeschrieben, modifiziert und ergänzt werden.
Der erste Teil dieses Konzeptes liegt dieser Vorlage bei. Hierbei handelt es um die u.a. seit
2015 aufgebauten Strukturen im Landkreis Peine. Dazu gehören auch die aktuellen Daten
und Zahlen zur Migration im Landkreis Peine (Integrationsmonitoring 2020/2021) und das 
neue Leitbild Integration, das im Frühjahr 2021 unter Beteiligung u.a. der Fachdienste der
Landkreisverwaltung, der Caritas und der KAG FW Peine sowie der 
Flüchtlingssozialarbeitenden weiterentwickelt wurde. Diese Bausteine des 
Integrationskonzeptes liegen bereits in aktualisierter Form in dieser Vorlage vor. 
Der zweite Teil des Konzeptes ist der Beteiligungsprozess. Dieser soll in diesem Jahr 
unter Beteiligung von Interessierten und relevanten Integrationsakteur*innen durchgeführt 
werden. Darin sollen unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Integrationsmonitoring 
Maßnahmen und ggf. neue Strukturen sowie Ziele entwickelt werden.
Pandemiebedingt kann dieser Beteiligungsprozess leider nicht in einem großen Rahmen 
durchgeführt werden. Soweit möglich werden die unterschiedlichen integrationsrelevanten 
Themenfelder in Workshops unter Beteiligung der Institutionen bzw. Integrationsakteur*innen
im Landkreis Peine gemeinsam bearbeitet werden.

Der vorliegende erste Teil des Integrationskonzeptes wurde in der zweiten Sitzung des 
Ausschusses für Gesundheit, Arbeit und Soziales am 22.03.2022 einstimmig angenommen. 
Im Vorfeld wurden die Kreistagsfraktionen kontaktiert, um mögliche Anregungen und Kritiken 
entgegenzunehmen. Auf Einladung der SPD-Fraktion wurde schließlich das vorliegende 
Konzept dort vorgestellt.

Gender:
Gesellschaftliche Teilhabe bzw. Integration haben große Auswirkungen auf den Prozess der
Gleichstellung der Geschlechter. Die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau ist im
Zuge des Migrationsprozesses eine der größten bzw. die größte gesellschaftspolitische/- n 
Herausforderung/-en. Frauen mit Zuwanderungsgeschichte eine chancengleiche Teilhabe an 
der Gesellschaft zu ermöglichen, bedarf deswegen vielfältiger, insbesondere interkulturell 
sensibler Maßnahmen, die die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche umfassen.
Prävention:
Wirkungsvolle Prävention kann nur unter Berücksichtigung aller unterschiedlicher Gruppen 
innerhalb der Gesellschaft gelingen. Im Rahmen der Migration bilden sich neue soziale 
Räume. Neue gesellschaftliche Bilder, Ideologien und politische Bewegungen können mit der
Einwanderung eingeführt werden. Die Beibehaltung der kulturellen Identität, der 
Geschlechterrollen, der Sprache, der eigene Religion sowie auch der Konfliktlösungsmuster 
können im Zuge der Migration zu Herausforderungen werden. Je früher die 
zielgruppenspezifische Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe ausgerichtet ist, umso 
mehr ist der Präventionsarbeit gedient und mögliche Konflikte können vermieden oder 
schneller erkannt werden.
Bildung:
Wie groß die Rolle der Bildung im Prozess der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. im 
Integrationsprozess ist, ist unumstritten. Bildung ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, 
sondern auch für Erwachsene ein zentraler Punkt, um Zugänge zur gesellschaftlichen 
Teilhabe zu ermöglichen. Das Bildungssystem steht im Zuge der Migration vor einer 
erheblichen Herausforderung. Dementsprechend müssen Zugänge für möglichst breite 
Gruppen auf unterschiedlichen Ebenen geschaffen bzw. geöffnet werden. Bestehende 
Konzepte müssen auf ihre Gültigkeit hin überprüft bzw. angepasst werden.
Ziele / Wirkungen:
Die von unserem Kooperationspartner forumZFD e.V. im Rahmen des Projektes 
„Kommunale Konfliktberatung – Integration fördern – Kommunen stärken – Vernetzung 
schaffen“ erstellte Situationsanalyse von 2018/2019 hat gezeigt, dass die 
Integrationsakteur*innen im Landkreis Peine unterschiedliche Zugänge und Vorstellungen 



von Integration haben und gleichzeitig es begrüßen würden, an einer gemeinsamen 
Zielsetzung und Orientierung zu arbeiten. Die konkrete Begegnung der Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene und ein gutes Gelingen des 
Zusammenlebens geben den Anstoß und die Notwendigkeit zur Erarbeitung einer 
kommunalen Integrationskonzeption, der einen Aushandlungsprozess von Interessen in 
Gang bringen soll. Auch hier wurde vor allem darauf hingewiesen, dass die Arbeit an einer 
solchen Integrationskonzeption partizipativ und „auf Augenhöhe“ erfolgen sollte.
Grundziel der Integrationskonzeption ist die Förderung des friedlichen Zusammenlebens 
aller Bevölkerungsgruppen unter Akzeptanz der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Ein 
gemeinsames Zusammenleben bedeutet nicht nur Rechte zu haben, sondern auch Pflichten
wahrzunehmen. Voraussetzung für „gelungene Integration“ liegt in der Verantwortung bzw. in
der Verantwortungsübernahme für die Belange der Gesellschaft.

Ressourceneinsatz:
Die in dem Integrationskonzept dargestellte Vorgehen bzw. Maßnahme des 
Beteiligungsprozesses kann aus dem Etat des Referats 2 – Migration und Teilhabe 
beglichen werden.
Produktsachkonto: 4271200 Öffentlichkeitsarbeit
Produktsachkonto: 4271305 Projektkosten Integration

Anlagen
CIVITAS Integrationskonzept Teil 1



Magazin zur gesellschaftlichen Teilhabe im Landkreis Peine

In dieser Ausgabe:

Die 4 Dimensionen der Integration

Der Irrtum von konfliktfreier Integration

Verantwortungs- und Wertegemeinschaft 

statt Parallelgesellschaft

Integrationsmonitoring – 

ein junges Instrument der Steuerungspolitik





CIVITAS ist ein Begriff, der allgemein als Bürgerrecht oder Bürgerverbund bzw. politisch organisierte  

Gemeinschaft übersetzt werden kann. Er wird in verschiedenen Zusammenhängen genutzt.

Für uns ist CIVITAS ein Prozess, ein Zustand der Verantwortungsgemeinschaft, der den Zusammenhalt in 

der Gesellschaft aufbaut und fördert. CIVITAS birgt die Chance, unsere gegenwärtige Gesellschaft als ein 

faires Miteinander gemeinsam zu gestalten. In diesem System der politisch organisierten Gemeinschaft 

wird die Verantwortung für die Belange der Gemeinschaft geteilt. Nicht nur die Kommunalverwaltung, 

sondern auch die Zivilgesellschaft bzw. das Individuum nimmt hier eine zentrale Rolle ein, um den Her-

ausforderungen innerhalb der Gemeinschaft gemeinsam zu begegnen. Durch das Engagement jedes 

einzelnen Mitglieds wird dieser Zusammenschluss bzw. diese organisierte Einheit zu einer Gemeinschaft.  

Wir verstehen CIVITAS nicht nur als Zusammenschluss einer Gemeinschaft, sondern auch als ein Wer-

te- und Normenvertrag, der diese Gemeinschaft zusammenhält, bzw. als einen Rahmen, in der die Wer-

te und Normen dieser Gemeinschaft definiert und regelmäßig reflektiert werden. Sofern jede Person  

diesem Anspruch nachkommt, auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung für sich selbst wahrnimmt,  

ergibt sich ein Werte- und Normenvertrag, der die Gemeinschaft langfristig verbindet. Dabei werden die 

persönliche Freiheit und individuelle Rechte mit Verantwortung und den Pflichten für sich selbst und alle 

anderen als gleichwertig gelebt.

Das bedeutet, einerseits hat jede*r das Recht in dieser Gemeinschaft zu leben, andererseits ist jede*r  

dazu aufgerufen, sich als gleichwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft zu verstehen und jederzeit Ver- 

antwortung für sich und diese Gesellschaft zu übernehmen – unabhängig der Herkunft, Ethnie, der  

Religion, des Geschlechts oder sexuellen Orientierung.

Im Vordergrund steht nicht nur das allmähliche Eingliedern in ein bestimmtes System. Denn bei nach- 

haltiger Umsetzung fördert dieser Prozess Zusammenhalt sowie Fairness und baut flexible Strukturen 

des Austausches auf. Durch die Verantwortung bzw. das Engagement des Einzelnen für das Fortbeste-

hen und das Wohlergehen der Gemeinschaft werden auch die vielfältigen Interessen aufeinander abge-

stimmt, sodass eine von allen getragene Wertegemeinschaft entsteht.

Wir sind uns bewusst, dass dies weitreichende Änderungen im gemeinsamen Zusammenleben zur  

Folge haben wird, doch gibt es uns das Rüstzeug an die Hand, gesellschaftlich-soziale und klima- 

bedingte Herausforderungen gemeinsam im Dialog und in Handlungen gegenwärtig und zukünftig zu 

meistern.
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Das Thema Integration hat nicht nur im Landkreis Peine, sondern bedingt durch 

die Entwicklungen in den letzten Jahren auf allen Ebenen der Politik und Gesellschaft 

an Bedeutung gewonnen. Integration ist aufgrund der langen Migrationsgeschichte 

seit den 1950er Jahren für Kommunen kein neues Handlungsfeld. Im Gegenteil: 

Kommunen bleiben weiterhin der „Knotenpunkt“ der Integration in Deutschland.

Wenngleich seit geraumer Zeit Migration und Einwanderung zu unserer Gesellschaft 

gehört, spiegelte sich das Spannungsverhältnis bzw. die Ambivalenz dieses Prozesses 

in unserer Haltung wider. Heute erkennen und verstehen wir, Zuwanderung als Be-

standteil unserer Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Wir wissen, dass Migration nicht 

nur eine demographische und wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch eine 

kulturelle Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellt. Kulturelle Vielfalt oder Multikul-

ti bedeutet aber auch, dass wir eine langfristig angelegte verantwortungsvolle Politik 

zur Steuerung und Förderung des Integrationsprozesses aufbauen müssen, mit dem 

Ziel das friedvolle Zusammenleben aller Gruppen innerhalb unsere Gesellschaft zu errei-

chen. Der Landkreis Peine steht daher für eine Integrationspolitik, die fördert und fordert. 

Nicht das „Für“, sondern das „Mit“ ist der Leitgedanke unserer Politik, das auf der 

Basis eines Bekenntnisses zu unserer Verfassung und Werteordnung durch alle Ein-

wohner*innen des Landkreises fußt. Förderung der Gesellschaftlichen Teilhabe ist

daher keine alleinige Aufgabe der Aufnahmegesellschaft, sondern auch ein aktives 

Einbringen der zugewanderten Menschen. 

Im Landkreis Peine wird Integration von den Bürger*innen an den unterschiedlichsten 

Orten gelebt und gestaltet: Ob im Sportverein, in den Schulen, in den Kindergärten, in 

den Kirchen und Moscheen oder im Rahmen von Stadtteiltreffen und anderen Veran-

staltungen – mehr denn je engagieren sich die Menschen im Landkreis Peine lokal für 

ein gutes, solidarisches Zusammenleben aller – mit oder ohne Migrationshintergrund.

Vorwort –  Haltung des Landkreises 

zu Migration und Teilhabe

1



Ziele unserer Integrationspolitik sind das friedliche Zusammenleben, die Förderung 

des sozialen Zusammenhalts sowie die gleichberechtigte Teilhabe in den Lebensberei-

chen innerhalb unserer Gesellschaft, unabhängig davon, woher die Einwohner*innen 

unseres Landkreises stammen.

Mit dem vorliegendem Konzept ist es unser Anliegen, eine strategisch koordinierte bzw. 

systematische und übergreifende Herangehensweise an die Integrationsaufgabe und 

Integrationspolitik im Landkreis Peine zu gestalten sowie mit den aufgebauten Struk-

turen und praktischen Beispielen hinsichtlich der Handlungsbedarfe zu hinterlegen. 

Aus diesem Konzept wird deutlich, dass gleichberechtigte Teilhabe bzw. ihre Förderung 

zwar mit dem Einsatz finanzieller Ressourcen verbunden ist, aber durch eine gezielte 

Steuerung und Koordinierung auf kommunaler Ebene effektiv und effizient geleistet 

werden kann. 

Das setzt natürlich auf kommunaler Ebene ein gemeinsames, aufeinander abgestimm-

tes Arbeiten auf Augenhöhe unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kompetenzen 

voraus. Ein Flickenteppich an zusammenhangslos durchgeführten Integrationsmaß-

nahmen soll vermieden werden. 

Aus diesem Grunde ist der Weg zur Entwicklung der Integrationskonzeption partizipa-

tiv ausgerichtet. Die Beteiligung der unterschiedlichen Akteur*innen der Integrations-

politik im Landkreis Peine ist eines der wichtigsten Mittel zur Entwicklung der Inte-

grationskonzeption. Nach dem Leitgedanken „Der Weg ist das Ziel“ wollen wir im 

Landkreis Peine ein Integrationsmanagement aufbauen und das dazugehörende 

Integrationskonzept erstellen. 

Das Konzept zu einer effektiven bzw. zielorientierten Integration kann nur vor dem Hin-

tergrund eines gesellschaftspolitischen Leitbildes zum Thema Integration entwickelt 

werden. Nur wenn die Ziele bekannt sind, kann das Konzept auf seine Wirksamkeit 

überprüft bzw. sein Erfolg beurteilt werden. Unser Verständnis von einer vielfältigen 

Gesellschaft legt sich in unserem Leitbild (Seiten 13/14) nieder. 
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Quelle: https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/willkommenskultur/

Quelle: https://glossar.neuemedienmacher.de/?s=postmigrantisch&post_type=encyclopedia
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Frage: Was ist Integration?

Antwort: Mehr als nur eine Frage der Definition.

1 Der Begriff „Integrationspolitik“ 

wird hier als Sammelbegriff für 

sämtliche Aufgaben verwendet, 

die mit der Aufnahme und Unter-

bringung von Zugewanderten 

sowie der Förderung der gleich-

berechtigten Teilhabe in unserer 

Gesellschaft verbunden ist. Zur 

grundsätzlichen Problematik des

Integrationsbegriffes s. Mecheril.

Paul, Wirklichkeit schaffen: Inte-

gration als Dispositiv, in APuZ, 61. 

Jg. ∙ 43/2011 ∙ 24.10.2011

 2 Vgl. Mecheril

Bislang wurde Integrationspolitik 1 in der Öffentlichkeit als eine „Angelegenheit“ großer

Städte und Ballungszentren verstanden. Jedoch zeigt sich, dass sich insbesondere

durch die Neuzuwanderung in den letzten Jahren auch und gerade Kommunen 

des ländlichen Raumes mit dem Prozess der Integration aktiver auseinandersetzen

müssen und den gleichen Herausforderungen der großen Städte ausgesetzt sind.

Die Bedeutung kultureller Vielfalt sowie Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe wird 

nicht erst seit der hohen Zuwanderung von 2015 durch Asylsuchende hier im Landkreis 

Peine gesehen. Bedingt durch die Zuwanderung Ende des 20. Jahrhunderts im Zuge 

der Anwerbeabkommen, wird im Landkreis Peine dem Themengebiet Migration und 

Teilhabe eine hohe Bedeutung beigemessen. Auch wenn der Begriff der Integration, 

insbesondere seit den aktuellen Entwicklungen in und außerhalb von Europa, mittler-

weile jedem ein Begriff ist, fehlt eine konkrete Definition dieses Begriffs und damit einher-

gehend auch ein kohärentes Integrationskonzept. Der bislang verwendete Begriff der 

Integration greift im gesamtgesellschaftlichen Prozess zu kurz und muss im Hinblick auf 

seine dispositive Auswirkung und unzureichende Beschreibung dieses „Aushandlungs- 

und Veränderungsprozesses“ als „gesellschaftliche Teilhabe“ beschrieben werden 2..

Integration ist also als ein gesellschaftlicher Anspruch auf Teilhabe und Partizi-

pation zu verstehen. Als politischer Begriff der praktischen Gestaltung des Umgangs 

mit Vielfalt und Zuwanderung in unserem Landkreis ist er eher unzureichend, um diesen 

Prozess zu definieren. 

Im vorliegenden Konzept wird versucht, möglichst genau den Integrationsprozess in 

den unterschiedlichen Lebensbereichen anwendungsorientiert zu beschreiben und 

passende Begrifflichkeiten zu nutzen. Die Begriffe „Menschen mit Migrationsgeschichte“, 

„Menschen mit Migrationshintergrund“, „Zugewanderte“ oder „Eingewanderte“ werden 

synonym als Werkzeug zur statistischen Erfassung benutzt. Wir orientieren uns an der 

Definition des Bundesamtes für Migration und  Flüchtlinge und vermeiden bewusst die 

Benutzung neuer Termini, die nicht weniger abstrakt und konkret sind.

Einen Migrationshintergrund haben in Anlehnung an die Definition des Zensus 2011, der Integrationsminister-

konferenz der Länder sowie des niedersächsischen Kultusministeriums jene Personen, die

1. Ausländer sind oder

2. im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert sind oder

3. einen im Ausland geborenen und nach Deutschland zugewanderten Elternteil haben,

4. sowie alle nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten Deutschen 

und alle Deutschen mit zumindest einem nach 1955 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland zugewanderten Elternteil,

5. Eingebürgerte,

6. Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in eine o.g. Kategorie fällt

7. Sowie Kinder, bei denen die Verkehrssprache in der Familie nicht Deutsch bzw. Deutsch nicht die

Herkunftssprache mindestens eines Elternteils ist,

Sobald eines dieser o.g. Kriterien zutrifft, kann von einem Migrationshintergrund gesprochen werden.

Definition: Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte

5
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Integration oder die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe ist als wechsel-

seitiger Prozess zu verstehen, der sowohl von der Aufnahmegesellschaft als auch 

von den Zugewanderten Erbringungsleistungen erfordert.

Die Grundlage gleichberechtigter Teilhabe bilden rechtliche Gleichstellung und die 

Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft. Zentrale Punkte gesellschaftlicher Teilhabe

sind u. a. die Integration in den Erziehungs- und Bildungsbereichen, in den Arbeits-

markt und die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund

durch u. a. interkultureller Öffnung der Verwaltung und der Gesamtgesellschaft. 

Integration ist demnach als ein Teilaspekt eines ganzheitlich zu betrachtenden Prozes-

ses innerhalb der Gesamtgesellschaft zu verstehen. Sie ist immer im gesamtgesellschaft-

lichen Kontext zu betrachten, weshalb der weitgefasste Begriff der Inklusion (Förderung 

aller benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft) deutlicher ist. Im Fokus darf nicht nur 

die Zuwanderergesellschaft, sondern muss auch die Aufnahmegesellschaft stehen. 

Denn dieser Prozess erfordert nicht nur von der zugewanderten Gesellschaft, sondern 

auch von der Aufnahmegesellschaft eine Erbringungsleistung. Es ist notwendig, dass 

sich in der Aufnahmegesellschaft eine Ankommens- und Anerkennungskultur etabliert, 

die auch Diskriminierungen entgegenwirkt. Alle Angebote zur Förderung gesellschaft-

licher Teilhabe sollten im Sinne der Sicherung, des Aufrechterhaltens und der Wieder-

herstellung der sozialen Balance bzw. des sozialen Friedens innerhalb der Gesellschaft 

erfolgen.

„Gelungene Integration“ bzw. „gelungene“ gesellschaftliche Teilhabe setzt nicht nur 

eine integrationswillige Aufnahmegesellschaft voraus, sondern auch die Bereitschaft 

der Zugewanderten zur gesellschaftlichen Teilhabe. Integration ist also ein langwie-

riger Prozess – der über mehrere Generationen ablaufen kann, aber auch neben 

der gesellschaftlichen Unterstützung ein individueller Akt: Integration als bewusste Ent-

scheidung. Ein Schritt der Emanzipation, die auch einsam machen kann, wenn aus den 

herrschenden dominanten Strukturen ausgebrochen wird. Integration bedeutet auch 

Identifikation. Wie verstehe ich mich und was bin ich bereit aus meiner Identifikation bzw. 

Werte und Normen zu verändern. Letztendlich verlangt Integration von jedem einzelnen 

ab, sowohl von der Aufnahmegesellschaft als auch von der Zuwanderergesellschaft, 

sich mit sich selbst zu beschäftigen!

Alle Beteiligten müssen ihre Komfortzonen verlassen, damit keine Parallelgesellschaf-

ten entstehen: Beide Seiten müssen sich miteinander befassen und sich nicht dem 

Trugschluss hingeben, die eigenen Sitten und Kulturen beizubehalten und leben zu 

können wie bisher. Integration, also die chancengerechte Teilhabe und Partizipation 

an den gesellschaftlichen Ressourcen, ist dann gelungen, wenn die Menschen mit und 

ohne Zuwanderungsgeschichte friedlich zusammenleben sowie an den gesellschaft-

lichen Ressourcen gleichberechtigt teilnehmen und diese gestalten können.

Integration ist eine 

bewusste Entscheidung

6



Integrationspolitik ist ein Prozess 
und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die alle Politikbereiche berührt. 
Sie ist Gesellschaftspolitik
im weitgefassten Sinne.

Integration findet in vier Dimensionen statt:

Nicht alle Dimensionen des Integrationsprozesses verlaufen gleichmäßig schnell. Es

gibt verschiedene Geschwindigkeiten im Integrationsprozess. Während kulturelle

oder strukturelle Integration gut gelingen kann, wie das Erlernen der deutschen 

Sprache oder der Zugang zum Arbeitsmarkt,  findet die emotionale Integration nur 

sehr langsam oder auch gar nicht statt. Deshalb ist im Integrationsprozess diese letzte

Ebene die Königsdisziplin. Sie ist subjektiv, nicht an harten Faktoren festzumachen 

und auch nicht kausal erklärbar.

Zugang zu

Bildung
beruflicher Qualifikation
Arbeitsmarkt

Sprache
kulturelle Praktiken
Soziale Werte

Beziehungen und 
Kontakte zwischen
Einheimischen und 
Zugewanderten

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft,
Identifikation mit den Werten und Normen, 
in der Regel bezogen auf die Aufnahme-
gesellschaft
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Wege in eine 
vielfältige 
Werte-
Gemeinschaft
Freiheit und Rechte sind die eine Seite der Medaille, 

Verantwortung und Pflichten die andere; 

gewissermaßen untrennbare Zwillingsschwestern. 

Das Recht Freiheiten zu haben, verlangt nämlich die Pflicht ab, 

Verantwortung zu übernehmen und zu handeln.



Die Basis des friedvollen Zusammenlebens und gleichberechtigte Teilnahme an den 

gesellschaftlichen Ressourcen beruht auf normativen Grundlagen dieser Gesellschaft, 

die im deutschen Grundgesetz festgeschrieben sind. Zwar besteht ein ständiger gesell-

schaftlicher Aushandlungsprozess, durch den immer wieder neu zu klären ist, wie sich 

das Grundgesetz auf die vielen verschiedenen Lebensbereiche eines Menschen aus-

wirkt. Trotzdem sind diese normativen Grundlagen durch einzelne nicht zu verändern 

und gelten für alle Menschen in Deutschland gleichermaßen. In der Integrationsarbeit 

hat die Vermittlung der im Grundgesetz festgeschriebenen und zwingend erforderli-

chen normativen Grundlagen Vorrang. Zugleich sollten Neuzugewanderte dafür sen-

sibilisiert werden, auf spezifische gesellschaftliche Werte oder Alltagskonventionen zu 

achten und diese wenn nötig zu respektieren.

Ein gemeinsames friedvolles Zusammenleben bedeutet nicht nur Rechte zu haben, 

sondern auch Pflichten wahrzunehmen. Neben dem Wert des demokratischen Ver-

ständnisses der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland nimmt insbesondere 

das Verständnis einer Bürger*innen- bzw. Zivilgesellschaft eine große Bedeutung ein. 

D.h. als Teil der Bürger*innen- bzw. Zivilgesellschaft übernimmt jeder Einzelne nicht nur 

Verantwortung für sich selbst, sondern auch für das Gemeinwesen bzw. die Gemein-

schaft. Ein Teilhabe- bzw. Mitspracherecht geht mit den individuellen Leistungen um die 

Gemeinschaft einher.

Mit diesem Verständnis von Integration bedarf es der Schaffung zweier gesellschaft-

licher Voraussetzungen:

1. 

Chancengleichheit als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe 

durch  Öffnung der Strukturen bzw. Statuslinien

Unabhängig vom individuellen Hintergrund ist der Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe

aller Minderheiten unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Gesellschaftliche Teilhabe be-

deutet nämlich systemische Chancengleichheit. 

Die Voraussetzungen für unterschiedliche Personengruppen müssen zielgruppen-

spezifisch vorbereitet werden. Nicht gleiche Voraussetzungen für alle, sondern ziel-

gruppenspezifische Voraussetzungen sind bedeutend*.  

In den zentralen Lebensbereichen wie dem Schul- und Bildungssystem, dem Arbeits-

markt, dem Wohnungsmarkt sowie dem Vereins- und Freizeitleben muss für alle Men-

schen unserer Gesellschaft Chancengleichheit bestehen. 

Es gibt folglich nicht „die Integration in die Gesellschaft, sondern lediglich jeweils ge- 

oder misslingende Integrationsprozesse in verschiedenen Teilbereichen […]“ (Sachver-

ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 2012, S. 55.)

Je nach persönlichen Voraussetzungen kann der Weg zur gesellschaftlichen Teilhabe 

unterschiedliche Gestaltungen annehmen. Chancengleichheit bedeutet die Schaffung 

vielfältiger Rahmenbedingungen, die es jedem Individuum ermöglichen, gesellschaft-

liche Teilhabe aktiv wahrzunehmen.
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2.

Vermittlung normativer Grundlagen und Sensibilisierung für 

gesellschaftliche Werte – Empowerment von Menschen mit Migrationshintergrund 

für gesellschaftliche und demokratische Teilhabe

Die Basis des Zusammenlebens innerhalb einer Gesellschaft beruht auf den normativen 

Grundlagen, die in jedem Kulturkreis auf unterschiedliche Weise im kollektiven Gedächt-

nis und Verhalten der Mitglieder dieser Gesellschaft verankert sind und stetig weiterent-

wickelt werden. In der Integrationsarbeit hat neben den sichtbaren Integrationsfakto-

ren wie das Erlernen der Sprache und / oder die Aufnahme einer Arbeit insbesondere 

die Vermittlung der Werte und Normen Vorrang. 

Eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft bedarf eines gemeinsamen Nenners bzw. eines 

Grundkonsenses an Regeln, Werten und Normen, um ein friedliches Zusammenleben 

zu ermöglichen. Diese normativen Grundlagen sind im deutschen Grundgesetz fest-

geschrieben. Als Grundwerteordnung der deutschen Verfassung gelten sie für alle 

Menschen in Deutschland gleichermaßen und sind nicht durch Einzelne zu verändern. 

Demnach müssen Überlegungen zur Wertevermittlung im Kontext der Integration auf 

der normativen Grundlage bzw. der rechtlichen und politischen Grundordnung in 

Deutschland basieren. 

Gleichzeitig sollte die zugewanderte Gesellschaft bzw. gesamte Gesellschaft dafür 

sensibilisiert werden, auf spezifisch gesellschaftliche Werte oder Alltagskonventionen zu 

achten, diese zu hinterfragen und hre Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Die festgeschriebe-

nen normativen Grundwerte sind von diesem Prüfprozess ausgeschlossen.

Voraussetzung für „gelungene Integration“ liegt also in der Verantwortung bzw. in 

der Verantwortungsübernahme für die Belange der Gesellschaft, in der man lebt. 

Gelungene Integration ist also der Aufbau einer Verantwortungsgesellschaft, in der 

jede*r Verantwortung für die Belange der Gesellschaft übernimmt, weil die Identifika-

tion mit der Gesellschaft aufgebaut worden ist (emotionale Integration · siehe Seite 7).

Während Neuzugewanderte bzw. Menschen mit Migrationshintergrund dafür sensi-

bilisiert werden, auf spezifische gesellschaftliche Werte oder Alltagskonventionen zu 

achten und diese zu respektieren, muss die Heranführung an demokratische Gestal-

tungsprozesse durch die besondere Berücksichtigung und Einbeziehung von Menschen 

mit Migrationshintergrund vorangebracht werden.
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Integration ist ein dynamischer und mehrdimensionaler Prozess, der 

sich über mehrere Generationen erstrecken kann. Als individueller

und sozialer Prozess, in dem sich die Aufnahmegesellschaft und

Zugewanderte aufeinander zu bewegen und sich miteinander 

arrangieren. Er verläuft nie gleichförmig und bedarf der ständigen 

Reform.

Dieser interaktive Prozess innerhalb der Gesellschaft darf sich nicht 

allein auf Zuwanderer*innen beschränken, sondern muss auch die 

Aufnahmegesellschaft miteinbeziehen. Da Integration als eine ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe und ein wechselseitiger Prozess ver-

standen wird, betrifft sie letztlich alle Mitglieder unserer Gesellschaft. 

Integration erfordert deshalb Erbringungsleitungen sowohl von Ein-

gewanderten als auch von der Aufnahmegesellschaft. Die Rahmen-

bedingungen zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe müssen 

auch in den Strukturen der Aufnahmegesellschaft geschaffen wer-

den. Man muss anerkennen, dass in diesem Aushandlungsprozess 

zwischen den unterschiedlichen Parteien innerhalb der Gesellschaft 

zu Interessenkonflikten kommen kann.

Integration verläuft nicht konfliktfrei!

Friedliche Konfliktregelung, Eingehen von Kompromissen, Über-

nahme von Verantwortung für die Gesellschaft sind fundamentale

Kennzeichen einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft, die 

sich über friedvolle Aushandlungsmöglichkeiten von Interessen-

gegensätzen definiert. Für ein friedvolles Zusammenleben ist es

deshalb erforderlich, dass zum einen der Ausbau der Strukturen 

unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und zum 

anderen auch die Vermittlung der normativen Grundlagen und 

gesellschaftlichen Werte der hiesigen Gesellschaft erfolgt. Ein Ge-

ben und ein Nehmen auf gesellschaftspolitischer bzw. sozialer und 

individueller Ebene.

Zusammenfassung 11
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I. Das Leitbild Integration: 

Leben in Vielfalt mit Verantwortung

Der Landkreis Peine sieht es als eine seiner zentralen Aufgaben an, das soziale 

Gleichgewicht und den Zusammenhalt der vielfältiger werdenden Gesellschaft im 

Landkreis durch Verantwortungsübernahme zu wahren und dabei Ausgrenzungen zu 

vermeiden. 

Die Realisierung einer solidarischen Gesellschaft, die bereit ist, Verantwortung für die 

Belange und Herausforderungen dieser Gemeinschaft zu übernehmen, ist das Ziel 

des Landkreises Peine. Der Maßstab zur Realisierung dieses Zieles liegt im Umgang 

mit den Einwohner*innen im Landkreis Peine. Das schließt natürlich auch diejenigen 

Einwohner*innen ein, die keine lange Geschichte mit dem Landkreis Peine habe bzw. 

vor kurzem aufgrund von Flucht und Vertreibung oder Arbeitsmigration in diese 

Gesellschaft eingewandert sind.

Im Rahmen seines allgemeinen Leitbildes hat der Landkreis Peine erstmals in 2006 sein 

Leitbild zur Integration entwickelt. Natürlich verändern sich die gesellschaftspolitischen 

Leitlinien, entsprechend der Entwicklungen und Herausforderungen innerhalb der Ge-

sellschaft. So ist auch das existierende Leitbild „Integration“ des Landkreises Peine von 

2006 unter Beteiligung der Akteur*innen vor Ort weiterentwickelt bzw. novelliert worden. 

Dieser Beteiligungsprozess konnte pandemiebedingt nicht sehr groß angelegt werden. 

In kleineren Beteiligungsrunden bzw. Workshops wurde das vorhandene Leitbild durch 

interessierte Akteur*innen aus der Gesellschaft bearbeitet. Die Ergebnisse aus den 

unterschiedlichen Workshops wurden anschließend sortiert und zusammengefasst. 

Begleitet wurde der Prozess vom Referat für Migration und Teilhabe.
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Das Leitbild benennt die Ziele des Landkreises Peine. Nicht alle 
Ziele sind realisiert oder in absehbarer Zeit realisierbar. Sie sind 
handlungsleitend zu verstehen und geben eine Orientierung für 
die zukünftige Integrationsförderung.



Im Landkreis Peine bestimmt die kulturelle Vielfalt der Menschen das Bild der Gesell-

schaft. Sie führt zu grundlegenden Veränderungen der Lebens- und Arbeitsverhältnisse.

Dies bringt vielfältige Anforderungen für den Landkreis Peine hervor. So bedarf es eines 

gemeinsamen demokratischen Werteverständnisses, das einen aufgeklärten und tole-

ranten Umgang mit Diversität ermöglicht und lebt. Das Grundgesetz ist die Basis eines 

friedvollen Zusammenlebens im Landkreis Peine.

Im Landkreis Peine lebt eine offene und vielfältige Gesellschaft, die 
sich entschieden gegen jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit, 
Diskriminierung, Extremismus und Fundamentalismus ausspricht.

Im Mittelpunkt der Integration, als dauerhafter Prozess der gesellschaftlichen Teilhabe, 

steht der Mensch als Individuum. Unterschiedliche Lebensweisen, Religionen, Wertvor-

stellungen und Normen sind Ausdruck unserer modernen, ausdifferenzierten und indi-

vidualisierten Gesellschaft.

Integration im Landkreis Peine entwickelt eine Kultur des aufgeklär-
ten und toleranten Umgangs miteinander auf Augenhöhe.

Bedingungen für einen erfolgreichen Integrationsprozess im Landkreis Peine sind 

Partizipation, Chancengleichheit, ein dauerhafter Dialog sowie die Vereinbarung und 

das Einhalten von Regeln. Dazu gehört die Akzeptanz der in Deutschland geltenden 

Gesetze und Grundwerte, wie Menschenwürde und -rechte, Freiheit und die Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter.

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und betrifft die 
Menschen in allen Lebensbereichen im Landkreis Peine. Als Quer-
schnittsaufgabe ist diese als Haltung bei allen Überlegungen kom-
munalen Denkens, Handelns und Reflektierens mit einzubeziehen. 

Im Landkreis Peine wird die Vielfalt der Einwohner*innen als Bereicherung anerkannt 

und wertgeschätzt. So ist Integration ein wechselseitiger Prozess, der alle Menschen, die 

im Landkreises Peine leben, einschließt. Daher bedarf es der Anstrengung und Bemü-

hung aller.

Die Integration im Landkreis Peine basiert auf einem präventiven 
Ansatz, im Sinne eines selbstständigen und verantwortungsbewuss-
ten Handelns jeder einzelnen Person.

Vor dem Hintergrund dieses gesellschaftlichen Bildes bzw. des gesellschaftlichen Ver-

ständnisses im Landkreis Peine kann die Entwicklung einer Integrationskonzeption nur 

dann erfolgreich sein, wenn dieser Prozess wie folgt gestaltet ist:

Partizipativ, d.h. die Mitwirkung und Mitentscheidung der einzelnen 

Gruppen und Organisationen und einzelner Individuen wird gefördert.

Interaktiv, d.h. Migrantengesellschaft und Aufnahmegesellschaft 

gehen aktiv aufeinander zu.

Die Erstellung und Fortentwicklung des Integrationskonzeptes mit diesen genannten 

Prämissen ist die Grundaufgabe des Integrationsmanagements.
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II. Abgestimmt denken und Handeln –

Integrationsmanagement im Landkreis Peine 

Im Zuge der seit Mitte 2015 kurzfristigen Erhöhung der Zuwanderung, die wachsende 

Anforderung an Zugewanderte und Aufnahmegesellschaft, die neuen Herausforderun-

gen zur öffentlichen Sicherheit veranlasste den Landkreis Peine dazu, ein Integrations-

management sowie ein Integrationskonzept aufzubauen. Verbunden mit dem Ziel, die 

vorhandenen Strukturen der Integrationsarbeit zu verstärken, in denen sich Verwaltung, 

Zivilgesellschaft und Politik zu Integrationsthemen austauschen und vernetzen können, 

arbeitet der Landkreis Peine mit den kreisangehörigen Gemeinden daran, die zur kurz-

fristigen Aufnahme geschaffenen Strukturen und Ressourcen in ein langfristig angeleg-

tes Integrationsmanagement zu überführen.

Der Begriff Integrationsmanagement ist relativ neu und wird häufig in Zusammenhang 

mit Aktivitäten verwendet, die das Ziel haben, Maßnahmen und Institutionen mit der Auf-

gabe der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu 

bündeln und zu koordinieren. Die Abstimmung der Aufgaben innerhalb der Verwaltung, 

und die interkulturelle Öffnung der Organisationseinheiten gehören zur Teilaufgabe 

der verwaltungsinternen Koordination. 

Die „Bewertung“ bzw. Begleitung der Angebote der Integrationsakteur*innen außer-

halb der Verwaltung im Rahmen der Netzwerkarbeit sowie das Abgleichen dieser 

beiden ggf. parallel verlaufenden Leistungsprozesse gehören ebenfalls zur Teilaufgabe

des Integrationsmanagements. Schon aus dieser einzelnen Sachlage ergibt sich die 

große Herausforderung und Anforderung, vor der ein kommunales Integrations-

management steht. Strukturveränderungsprozesse, die eine interkulturelle Öffnung

einer Organisationseinheit bedeuten, haben immer Konflikte zur Folge. Die Verände-

rung von Menschen und Organisationen muss demnach als systematischer und gut 

gesteuerter Prozess angeregt, in dem unter Beteiligung der Organisation und der be-

troffenen Menschen diese Abläufe getragen werden.
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Mit dem Integrationsmanagement soll der Integrationsprozess optimierend strukturiert, 

zielorientiert gefördert, strategisch angepasst und gegebenenfalls neu ausgerichtet 

werden. Die verschiedenen integrativen Maßnahmen und Wirkungen der öffentlichen, 

privaten und halbstaatlichen Träger werden dadurch ganzheitlich ressortübergreifend 

koordiniert und aufeinander abgestimmt, um Synergien zu nutzen sowie Doppelstruk-

turen und vermeidbaren Konflikten vorzubeugen.

Die Integrationspolitik ist eine Querschnittspolitik, die einer ganzheitlichen Steuerung 

bedarf. Für dessen Erfolg ist Transparenz über den aktuellen Stand sowie den zukünf-

tigen Verlauf unerlässlich. Zu vermeiden ist eine Politik mit blindem Aktionismus – alle 

Integrationsprozesse sollten regelmäßig überprüft und unter der Einbeziehung aller 

Akteur*innen weiterentwickelt werden.

Zur ressortübergreifenden Wahrnehmung dieser Koordinierungsaufgabe ist das 

Integrationsmanagement als Stabsstelle beim Landrat im Referat für Migration und 

Teilhabe angesiedelt. Hier lassen sich Parallelen zur Kultur-. Sozial- und Bildungspolitik 

ziehen.

Dezernat 1
Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

FD 11
EDV

FD 12
Personal / Service

FD 21
Umwelt

FD 24
Veterinärwesen

Lebensmittelüberw.

Stabstelle
Sozialmonitoring

Bildungsbüro

FD 33
Arbeit

FD 34
Jugendamt

FD 38
KVHS

FD 32
Soziales

FD 35
Gesundheitsamt

FD 39
Kreismusikschule

FD 26
Bauordnung

Raumordnung

FD 25
Straßen

FD 27
Immobilien-

wirtschaftsbetrieb

Stabstelle
Klimaschutzagentur

FD 29
Zentrale

Vergabestelle

FD 14
Kreiskasse

FD 16
Ordnungswesen

FD 19
Schule Kultur Sport

FD 13
Finanzen

FD 15
Recht

FD 17
Straßenverkehr

Dezernat 2
Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz

Landrat

Erste Kreisrätin

Dezernat 3
Soziales, Jugend, Gesundheit

St
ab

st
el

le
n

Rechnungs-
prüfungsamt

Personalrat

Referat 1
Kreisentwicklung, 

Digitalisierung und
Öffentlichkeitsarbeit

Referat 2
Migration und 

Teilhabe

Referat 3
Gleichstellung

Datenschutz-
beauftragter
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Der Aufbau und die Umsetzung eines Integrationsmanagements im Landkreis Peine 

erfolgt mit der Maßgabe, das Thema Migration und Teilhabe als Querschnittsthema 

zu etablieren. Verlässliche und klare Aussagen über die Ausgangslage, in der wir uns 

als Gesellschaft befinden, sind die Voraussetzung für eine angemessene Maßnahmen-

entwicklung. 

Im Rahmen des Auftrages zur Entwicklung eines modernen Steuerungs- und 

Koordinierungssystems für den Integrationsprozess hier im Landkreis Peine, aus dem 

Entwicklungen erkennbar werden bzw. Ziele für den Landkreis Peine formuliert werden 

können, wurden verschiedene Bausteine definiert, die eine Rückmeldung geben, über 

welche Wege die Steuerung und Koordinierung dieses Prozesses im Landkreis Peine 

aufgebaut wird. 

Dieser als nachhaltiger Prozess zu verstehende Vorgang besteht aus verschiedenen 

Bausteinen und wird derzeit konzeptionell bearbeitet bzw. aus dem Gefüge heraus 

aufgebaut. 

Aus diesen Aufgabenfeldern wird deutlich, dass das Integrationsmanagement ein 

lang andauernder mehrdimensionaler Aufbauprozess ist, der auch mit Strukturverän-

derungsprozessen in Organisationseinheiten eng verbunden ist.

Die wirkungsvolle Koordination der vielfältigen Angebote impliziert eine ausreichende 

eigene Ressourcenkapazität, nicht zuletzt um insbesondere Gemeinschaftsmaßnah-

men anschieben bzw. initiieren zu können. Erst mit der Ausstattung bzw. Formulierung 

von Ressourcen- und Finanzzielen ist ein kommunales Integrationsmanagement ziel-

führend möglich bzw. komplett.

Bausteine des Integrationsmanagements

Integrationskonzept

Integrationsmonitoring

Prozessbegleitung
Flüchtlingssozialarbeit

Koordinierungsstab
Migration und Teilhabe

Ressourcenkapazität

Finanzziele

Übergangsmanagement zur 
Integration von Neuzugewanderten

Netzwerkarbeit

Kommission für
Migration und Teilhabe

Organisations-

veränderungsprozesse 

hängen auch von 

der Geschichte zum 

Thema Migration und 

Teilhabe der einzelnen 

Kommunen ab.
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Die größten Herausforderungen im Integrationsmanagement und 

im Prozess der Integrationsförderung liegen nicht nur in den unter-

schiedlichen Kompetenzebenen bzw. den Zuständigkeitsstrukturen

auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene, sondern auch in den 

einzelnen Fachressorts (sozialer Bereich, ordnungspolitischer Be-

reich, Integrationsbeauftragte, Fachdienste für Migration, Wohl-

fahrtsverbände, Zivilgesellschaft etc.). 

Es liegt aber auch in der Natur dieses Prozesses, die eine ganzheit-

liche Betreuung unter Einbezug aller relevanten Lebensbereiche er-

fordert, d.h. bedingt durch die unterschiedlichen rechtlichen Status 

der einzelnen Zugewanderten entstehen separate Angebotsstruk-

turen, die eine ganzheitliche Betreuung aus einer Hand unter Be-

rücksichtigung aller Lebensbereiche sehr erschweren.

Zusammenfassung Integrationsmanagement 18



Integrationskonzeption als Leitfaden

für dauerhafte Aushandlungsprozesse

Kommunen als 

Knotenpunkte der 

Integration
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Die verringerte Zuwanderung ist nicht gleichzusetzen mit einem Rückgang kommunler 

Aufgaben.. Die Heterogenität der Gesellschaft hat vielmehr zugenommen. Die konkrete 

Begegnung der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund findet hier auf lokaler

Ebene in der Kommune statt. Eine „erfolgreiche Integration“ ist deswegen für den Land-

kreis Peine von zentralem Interesse und stellt gleichzeitig eine große Herausforderung 

dar. Denn gerade die Begegnung und ein gutes Gelingen des Zusammenlebens gibt 

den Anstoß und die Notwendigkeit zur Erarbeitung einer kommunalen Integrationskon-

zeption, die einen Aushandlungsprozess von Interessen in Gang bringen soll. Hierfür hat 

der Landkreis Peine mit dem Kooperationspartner forum ZFD e.V. mit finanzieller Unter-

stützung des Sozialministeriums das Projekt „Kommunale Konfliktberatung – Integration 

fördern – Kommunen stärken – Vernetzung schaffen“ gestartet. 

Die vom forumZFD e.V. erstellte Situationsanalyse als Resultat von etlichen Interviews 

und Gesprächen mit den Akteur*innen vor Ort hat gezeigt, dass die Integrationsakteure 

im Landkreis Peine unterschiedliche Zugänge und Vorstellungen von Integration haben 

und es gleichzeitig begrüßen würden, an einer gemeinsamen Zielsetzung und Orien-

tierung zu arbeiten. Wie bereits im Leitbild (siehe Seite 14) dargestellt, sollte die Arbeit an 

einer solchen Integrationskonzeption partizipativ, interaktiv und „auf Augenhöhe“ er-

folgen, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Die Diskussion zur erfolgreichen und 

effektiven Gestaltung dieses Prozesses, macht deutlich, dass Transparenz sehr bedeu-

tend ist und die Beteiligungsmöglichkeit der einzelnen Gruppen, Organisationen und

Individuen gewährleistet werden muss.

Mit dieser erarbeiteten Integrationskonzeption ist ein gemeinsames Grundverständnis 

von Integration und Integrationszielen verbunden. Die wünschenswerte Beteiligung von 

möglichst vielen Einwohner*innen im Landkreis Peine an der Entwicklung dieses Kon-

zepts ist ein Versuch, die Zielgruppen zur Teilnahme an kommunalen Entscheidungs-

prozessen heranzuführen. Gleichzeitig kann diese Beteiligung die Akzeptanz und Legiti-

mität des erarbeiteten Konzepts steigern und langfristig sichern.



gegenseitiger Dialog

selbstverpflichtende 

Mitwirkung

Kultur der Offenheit

Strukturen für Aushand-

lungsprozesse

Integration ist ein dauerhafter wechselseitiger Aushandlungsprozess von Interessen, 

der einen institutionalisierten bzw. systematisierten Rahmen zur Realisierung eines 

gleichberechtigten Zusammenlebens der im Landkreis Peine wohnenden Menschen 

verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen braucht. Dieser systematisierte 

Rahmen soll durch das Integrationskonzept definiert werden. Es benennt Rahmenbe-

dingungen zur Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben und ist zugleich ein Prozess, 

dessen Rahmenbedingungen sich ständig entwickeln. 

Mit dem Ziel, als Basis für eine respektvolle Begegnung und dem Abbau gegenseitiger 

Vorurteile und Ängste zu dienen, ruft dieser Prozess selbst Veränderungen in der Gesell-

schaft hervor, d.h. die Integrationskonzeption fördert einen gegenseitigen Dialog und 

die selbstverpflichtende Mitwirkung aller in ihrem Verantwortungsbereich.

Gleichzeitig hat die Situationsanalyse des forumZFD e.V gezeigt, dass die Strukturen hin-

sichtlich der Förderung eines kritischen Dialoges zu Integrationsthemen noch gestärkt 

und ausgebaut werden können. Zudem wurde der Bedarf der Erstellung einer gemein-

samen Zielsetzung sowie des Aufbaus einer partizipativen und kooperativen Arbeits-

weise mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ermittelt. Hier bedarf es zu-

dem einer besonderen Berücksichtigung der Bevölkerungsanteile, die nicht mit dem 

politischen System und seinen Gestaltungsmöglichkeiten vertraut sind. 

Der Prozess zur Erstellung einer Integrationskonzeption dient dazu, bestehende Struk-

turen für Aushandlungsprozesse im Landkreis Peine auf den Prüfstand zu stellen und 

bei Bedarf neue Strukturen für dauerhafte Aushandlungsprozesse zu entwickeln. Diese

Strukturen sollen auf Gemeinde- und Landkreisebene permanente Aushandlungs-

räume für akute Themen der Integration ermöglichen, in denen Lösungsansätze er-

arbeitet und zur Empfehlung an die Politik gegeben werden. Der Prozess der Weiter-

entwicklung der Strukturen dient gleichzeitig der Befähigung der Menschen, an solchen 

Aushandlungsprozessen teilzunehmen und diese dauerhaft mitzugestalten. Ziel ist es, 

im Landkreis Peine eine Kultur der Offenheit und des Dialoges zu fördern bzw. weiter-

zuentwickeln. Dieses Vorgehen zur Etablierung strukturell verankerter Aushandlungs-

prozesse dient dazu, der Dynamik und den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 

gerecht zu werden (Flexibilität). Denn die zu erarbeitende Integrationskonzeption ist 

kein abgeschlossenes Werk. Es ist ein flexibles Instrument, das im Austausch mit allen 

Beteiligten den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden muss. Aus diesem Grund ist 

die breite Beteiligung der Gesellschaft zur Erstellung bzw. Mitgestaltung einer solchen 

Konzeption unerlässlich (partizipativer Prozess), um öffentliche Räume für diesen Aus-

handlungsprozess im Rahmen der Meinungsäußerung als Ausdruck gesellschaftlicher 

Teilhabe zu schaffen.
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Aushandlungsprozesse

müssen partizipativ und

flexibel gestaltet werden.



Zur Entwicklung dieses Prozesses, der sich der Dynamik bzw. gesellschaftlichen Wand-

lung anpasst, ist ein Planungsteam aufgebaut worden, das bei Bedarf die Konzeption 

fortschreibt, um so die Nachhaltigkeit und Steuerung des Integrationsprozesses zu 

sichern. Zudem ist das Planungsteam für das Monitoring sowie die Umsetzung des 

partizipativen Prozesses verantwortlich. Somit ist der Entwicklungsprozess von vorn-

herein auf eine breite und tragfähige Basis gestellt. Die Mitglieder des Planungsteams 

sind aus der Kreisverwaltung, dem Koordinierungsstab Migration und Teilhabe sowie 

der Kommission Migration und Teilhabe gewonnen worden. Sie haben und sich bereit 

erklärt, für ein bis zwei Jahre den Prozess maßgeblich mitzugestalten.

Kombiniert mit den zweimal jährlich stattfindenden Treffen des Koordinierungsstabs 

werden landkreisweit Bürger*innen dazu eingeladen, im Rahmen einer im Zweijahres-

rhythmus stattfindenden Integrationskonferenz das Thema Integration im Landkreis zu 

diskutieren. Ziel ist es, gemeinsam Schwerpunkte für die weitere Etablierung der Integra-

tionsarbeit zu setzen und Aushandlungsorte (Bürger*innenforen) zu institutionalisieren.

Akute Themen der Integration werden hier von Fach- und Netzwerkakteuren bespro-

chen, mögliche Lösungen entwickelt sowie Empfehlungen für Politik und Verwaltung 

ausgesprochen. Die Ergebnisse dieser landkreisweiten Zusammenarbeit sollen direkt in 

die Verwaltungsarbeit einfließen. Bei Bedarf entstehen daraus ad hoc Arbeitsgruppen

zu akuten Themen.

Neben der landkreisweiten Integrationskonferenz bzw. den Treffen im Koordinierungs-

stab Migration und Teilhabe sind alle Gemeinden des Landkreises eingeladen, für die

Integrationskonferenz Inhalte hinsichtlich der landkreisweiten und gemeindeinternen 

Bedarfe bei integrationsrelevanten Themen zu benennen. Um diese Bedarfe zu ermit-

teln und gleichzeitig Neuzugewanderte an demokratische Gestaltungsprozesse heran-

zuführen, wird den Gemeinden empfohlen, eine sogenannte „Zukunftswerkstatt“ durch-

zuführen.

In diesen „Zukunftswerkstätten“ können die Bedarfe in den Gemeinden ermittelt und 

diskutiert werden. Zudem können Rückmeldungen, Anregungen und Hinweise aus 

der Bürgerschaft aufgenommen werden. Aus diesem partizipativen Prozess können 

konkrete Ziel- und Maßnahmenvorschläge für die Gemeinde gewonnen und ggf. 

Handlungsfelder erweitert werden. Zudem können Ideen für nachhaltige partizipative

Strukturen zur Integrationsarbeit in den Gemeinden etabliert werden. Ziel ist es zudem, 

Themen zu identifizieren, die landkreisweit besser abgestimmt bzw. anders aufgestellt 

werden müssten. Die Ergebnisse aus diesen Aushandlungsprozessen fließen in Maß-

nahmen der Gemeinden ein. 

Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationsgeschichte sind aktiv am Aufbau und 

der Gestaltung der Strukturen beteiligt. Die Ausgestaltung dieser Strukturen basiert auf 

den Ideen, Bedarfen und Möglichkeiten der einzelnen Gemeinden. Der Landkreis unter-

stützt die Gemeinden beim Aufbau dieser Strukturen durch Beratungsleistungen. Die In-

formationen aus den Gemeinden werden an das Planungsteam zurückgespiegelt, das 

diese wiederum in das jeweils nächste Bürger*innenforum zurückspiegelt.

Die zu erarbeitende Integrationskonzeption ist kein abgeschlossenes Werk. Es muss

durch das Planungsteam Integrationskonzeption bei Bedarf fortgeschrieben werden,

um so die Nachhaltigkeit und Steuerung des Integrationsprozesses zu sichern. Der

Austausch in den Gemeinden und dem Landkreis ist eng gekoppelt. So werden auf

der Integrationskonferenz Themen/Bedarfe zu landkreisweiten Fragen, die in den

Gemeinden identifiziert wurden, aufgegriffen und bearbeitet.
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Kommission

Migration und 

Teilhabe

Landkreis

Verwaltung

Gemeinde-

vertreter*in
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Arbeitgeber

Geflüchtete

Beratung: Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

Planungsteam

Aufgaben 

operativ und inhaltlich:

Rückmeldungen 

zur Weiterentwicklung 

des Prozesses

Mitorganisation der 

Integrationskonferenz(en)

Teilnehmende 

Beobachtung bei Prozessen 

in den Gemeinden

Partizipative Entwicklung und Gestaltung 

einer Integrationskonzeption für den Landkreis Peine 

Mitgestaltung und kritische Begleitung 

des Gesamtprozesses der Integrationskonzeption



Die Kommission Migration und Teilhabe fungiert als Steuerungsausschuss zu diesem Themengebiet. In diesem Gremium werden 

alle strategischen Fragestellungen zur Migration und Teilhabe im Landkreis Peine erörtert. Sie hat die Aufgabe, die Ausschüsse des

 Kreistages (Stellungnahmen zu Ausschussvorlagen) zu allen migrationsrelevanten Fragestellungen und Entwicklungen innerhalb des 

Landkreises Peine fachlich zu unterstützen. Sie unterstützt bei der Entwicklung lokaler Handlungsempfehlungen und -strategien zur 

Integration von zugewanderten Personen und zur gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen 

Leben. Im Koordinierungsstab Migration und Teilhabe sind neben der Verwaltung auch externe in der Migrationsthematik 

engagierte Hauptakteur*innen auf Führungsebene vertreten, Mitglieder dieser beiden Gremien bilden zusammen mit Vertreter*innen 

aus der Verwaltung und  den Gemeinden sowie Menschen mit Migrationshintergrund (MmMh) das Planungsteam.

Bei Bedarf unterstützt der Landkreis

den Aufbau von Dialogstrukturen in den

einzelnen Gemeinden.

Zivilgesellschaft

Koordinierungsstab

Migration und 

Teilhabe

vgl. Seite 37/38

Verwaltung

Politik

Ad hoc

Arbeitsgruppen

Netzwerkarbeit

MmMh
Menschen mit Migra-

tionshintergrund

Planungsteam
vgl. Seite 22

 (Bürger*innenforen als Aushandlungsorte)

Kommission

Migration und 

Teilhabe

vgl. Seite 39
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In den Gemeinden sind Strukturen institutionalisiert, die öffentliche Aushandlungsprozesse zu Integration ermöglichen. Sie bieten 

Raum für den Austausch zu Integrationsfragen und die Identifikation von Handlungsbedarfen der Gemeinde unter Einbeziehung von 

Einwohner*innen, Verwaltung und politischen Entscheidungsträger*innen. Die Ergebnisse aus diesen Aushandlungsprozessen fließen 

in Maßnahmen der Gemeinden ein. Neuzugewanderte und Menschen mit Migrationsperspektive sind aktiv am Aufbau und der Ge-

staltung der Strukturen beteiligt. Die Ausgestaltung dieser Strukturen basiert auf den Ideen, Bedarfen und Möglichkeiten der einzelnen 

Gemeinden. Der Landkreis unterstützt die Gemeinden beim Aufbau dieser Strukturen durch Beratungsleistungen.

Im Landkreis werden langfristig Aushandlungsorte (Bürger*innenforen) institutionalisiert, in denen aktuelle Themen der Integrations-

akteur*innen besprochen, mögliche Lösungen entwickelt und Empfehlungen für Politik und Verwaltung auf den Weg gebracht 

werden. Im Format einer Integrationskonferenz werden Schwerpunktthemen von Integrationsakteur*innen gemeinsam bearbeitet 

sowie regelmäßig die akuten Handlungsoptionen in den Themenfeldern Arbeit, Sicherheit und Bildung tiefgreifend diskutiert. Die Er-

gebnisse fließen direkt in die Verwaltungsarbeit ein. Bei Bedarf entstehen daraus ad hoc Arbeitsgruppen zu akuten Themen.

Bedarfe zu landkreisweiten integrationsrelevanten Themen werden aus den einzelnen Kommunen in Integrationskonferenzen eingebracht

Gemeinde 

Ilsede

Gemeinde 

Wendeburg
Gemeinde 

Hohenhameln

Gemeinde 

Lengede

Gemeinde 

Edemissen

Stadt

Peine

Gemeinde 
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In 2015 hat der Landkreis Peine für die Aufnahme und Betreuung der Geflüchteten ein-

Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Ankunft und Integration der Neuzugewan-

derten verabschiedet. In Gesprächen mit kommunalen Vertreter*innen sowie Akteur*in-

nen der Integrationsarbeit wurden die Grundzüge eines Konzepts für die Betreuung der 

Neuzugewanderten erarbeitet, an denen sich auch die Verteilung der Mittel orientierte.

Dabei ließ sich der Landkreis von zwei Überlegungen leiten:

1. Für die Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten wurden seit März 2015 den Ge-

meinden die Kosten für Sozialarbeiter*innenstellen erstattet. Mittlerweile werden die 

Kosten nur anteilig vom Landkreis Peine übernommen.

2. Darüber hinaus wurde eine kollegiale Beratung bzw. regelmäßiges Treffen (Prozess-

begleitung) beim Landkreis Peine vereinbart, um die standardisierte Erstorientierung 

und die Integration in Arbeit sicherzustellen. Die Flüchtlingssozialarbeiter*innen wer-

den begleitet, ein Aufnahme- bzw. Integrationskonzept ihrer kommunalen Gegeben-

heiten entsprechend zu entwickeln.

Ergänzend dazu wurde den Flüchtlingssozialarbeiter*innen bzw. den Gemeinden zur 

Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit eine jährliche finanzielle Unterstützung zur 

Verfügung gestellt. Diese ist weiterhin ein Baustein der operativen Strukturen.

Die Umsetzung der Integrationspolitik in den Gemeinden des Landkreises erfolgte in 

drei Phasen. Allerdings spielen bei der Umsetzung dieser Phasen die lokal sehr unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen in den Gemeinden eine sehr große Rolle. 

Nicht überall kann die Einführung der dritten Phase vollzogen werden. Es bedarf noch 

weiterer Organisationsentwicklungen in diesen Kommunen.

II.1 Operative Strukturen der Integration 

Das drei-Phasenmodell

1. Phase: 

Einstellung von Sozialpädagog*innen zur Erstversorgung

2. Phase: 

Die Flüchtlingssozialarbeiter*Innen übernehmen vermehrt die Aufgaben von Integrationsbegleiter*innen (scout)

3. Phase: 

Integrationsbegleiter werden zu Integrationsbeauftragten der Gemeinden
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Um diese dritte Phase im strukturellen Integrationsprozess zu fördern, wird weiterhin 

die Prozessbegleitung bzw. Umsetzungsbegleitung im Sinne eines regelmäßigen Aus-

tauschs und gemeinsamer Projektbesprechungen bzw. -planungen dabei angeboten. 

Nicht in jeder Gemeinde des Landkreises kann diese dritte Phase erreicht werden. Die 

individuellen Gegebenheiten der Kommunen spielen eine große Rolle und müssen be-

rücksichtigt werden.

Im Rahmen dieses Begleitgremiums werden die Flüchtlingssozialarbeiter*innen fachlich 

beraten, wie Sie ihre Aufgabe innerhalb der lokalen Verwaltung und der dortigen Ge-

meinden wahrnehmen können. Dies ist ein strukturell umfassender und nachhaltiger 

Veränderungsprozess, der ggf. durch eine organisatorische und mentale Veränderung 

sowie mit einer veränderten Außenwahrnehmung der Flüchtlingssozialarbeiter*innen 

einhergeht. 

In der Prozessbegleitung geht es um ein planmäßiges Vorgehen, um beispielhafte 

Mikroprojekte landkreisweit lokalspezifisch umzusetzen. Nachhaltigkeit kann durch 

gezieltes Management (weg von Einzelmaßnahmen hin zu Gesamtkonzept) erreicht 

werden. Durch das regelmäßige Treffen soll eine produktive Gesamtatmosphäre ge-

schaffen und gefördert werden.

Es ist nicht nur als ein Begleitungs-, sondern auch als Beteiligungsprozess zu verstehen, 

einen gemeinsamen Weg zur konkreten und erfolgreichen Integration landkreisweit zu 

entwickeln. Die Empfehlungen und Anmerkungen aus der Prozessbegleitung werden in 

den Koordinierungsstab Migration und Teilhabe und Kommission für Migration und Teil-

habe einfließen.

Interkommunale und kommunale Projekte zur Integration können sehr verschieden 

gestaltet werden: Jede Gemeinde bzw. die Stadt Peine im Landkreis Peine hat ihren 

lokalen Gegebenheiten entsprechend unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Inhalte 

im Integrationsprozess gesetzt. Die Individualität der Gemeinden bzw. die kommunale 

Vielfalt innerhalb des Landkreises Peine sollte aufrechterhalten bleiben.

Es wird deutlich, dass es kein Ideal der strategischen Steuerung oder Durchführung der 

Integrationsarbeit gibt. Viele Modelle oder Strukturentwicklungen in den Kommunen 

haben ihre Stärken und Schwächen. Viele Maßnahmen sind übertragbar auf andere 

Gemeinden. Nicht das komplette Modell kann wahrscheinlich übernommen werden, 

vielmehr das „Zusammenbauen“ einer eigenen auf die Strukturen und Anforderungen 

der Kommunen angepassten Version der Maßnahme.

Die Aufgaben der Flüchtlingssozialarbeiter*innen sind u.a.

• Die Beratung und Orientierungshilfe als Erstmaßnahme nach Eintreffen der Geflüchteten in der Gemeinde/Stadt

• Die Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens, z.B.  Öffentlicher Personennahverkehr, Müllentsorgung

• Unterstützung bei Behördengängen (Sozialamt, Jugendamt, Wohnungsamt), 

Anmeldung in Schule und Kindergarten

• Beratung bei Fragen zur Gesundheitsversorgung, Kontakte mit Ärzten, Kliniken

• Unterstützung bei der Beschaffung von dezentralem Wohnraum sowie der Wohnungseinrichtung

• Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und Unterstützungsgruppen vorOrt (Netzwerkarbeit)
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Keines der mit den Kommunen des Landkreises entwickelten Konzepte zur Durchfüh-

rung der Integrationspolitik auf Kommunalebene erhebt den Anspruch, der Königsweg 

zu sein. Im Gegenteil, aus der Prozessbegleitung geht heraus, dass die unterschiedlichen 

Ausgangslagen, Anforderungen und Zugänge sowie die politische Haltung der Haupt-

verwaltungsbeamten zu diversen Modellen und Prozessen in den Kommunen des Land-

kreises führen. Die Berücksichtigung der einzelnen lokalen Gegebenheiten ist von gro-

ßer Bedeutung bei der Aufgabenwahrnehmung des Integrationsmanagements bzw. 

der Integrationspolitik im Landkreis Peine. 

Es wird deutlich, dass es kein Ideal der strategischen Steuerung oder Durchführung der 

Integrationsarbeit gibt. Viele Modelle oder Strukturentwicklungen in den Kommunen 

haben ihre Stärken und Schwächen. Viele Maßnahmen sind übertragbar auf andere 

Gemeinden. Nicht das komplette Modell kann wahrscheinlich übernommen werden, 

vielmehr das „Zusammenbauen“ einer eigenen auf die Strukturen und Anforderungen 

der Kommunen angepassten Version der Maßnahme.

Wichtig ist, dass der Landkreis Peine mit der Unterstützung der Flüchtlingssozialarbeit in 

ihren Kommunen und der Prozessbegleitung versucht, eine vernetzte und erfolgsorien-

tierte Organisation der Integrationsarbeit bzw. des Integrationsmanagements zu errei-

chen. 
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Von der Einzelfallberatung zur Maßnahmenentwicklung für eine Zielgruppe 

Die Gemeinde Wendeburg sah im Zuge des Rückgangs der Zuwanderungszahlen die 

Notwendigkeit einer nachhaltigen Integrationspolitik in ihrer Kommune als unabding-

bar. Die Aufgaben der Flüchtlingsozialarbeiter*innen veränderten sich. 

Während in der 1. Phase eine individuelle fallbezogene Begleitung und Beratung bzw. 

die Einzelfallarbeit der Sozialarbeiter*innen im Mittelpunkt stand, ist nun vermehrt die 

Maßnahmenentwicklung für eine Zielgruppe vordergründig. Dabei sind die bisher ge-

sammelten Erfahrungen aus der praxisbezogenen Arbeit zur Maßnahmenentwicklung 

eine große Bereicherung und praktische Grundlage. 

Eine der Hauptaufgaben der Integrationsbeauftragten besteht darin, die gesellschaft-

liche Teilhabe der in der Gemeinde Wendeburg lebenden Menschen mit Migrations-

hintergrund zu fördern. Die Zielgruppe ist nicht mehr ausschließlich die der neuzuge-

wanderten Menschen mit Fluchterfahrung. 

Die Integrationsbeauftragte soll die Bedingungen für ein möglichst spannungsfreies Zu-

sammenleben zwischen allen Bürger*innen weiterentwickeln, das Verständnis füreinan-

der fördern und Fremdenfeindlichkeit und Ungleichbehandlung entgegenwirken. Ziel 

ist es, Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu gewährleisten, 

Vorurteile abzubauen und das gegenseitige Kennenlernen zu fördern. Die Integrations-

beauftragte arbeitet eng mit anderen Einrichtungen in der Gemeinde zusammen und 

unterstützt so Institutionen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich für die Begegnung 

von Menschen unterschiedlicher Herkunft engagieren.

Gelungene Integration durch

Organisationsentwicklung* in den Gemeinden

Dass erfolgreiche 

Integration auch mit 

Organisations-

entwicklung verbunden 

ist, zeigen die Beispiele 

der Gemeinde Wendeburg 

und der Gemeinde Ilsede

(siehe Seiten 31/32). 

Die im Folgenden genann-

ten Aufgaben der Integ-

rationsbeauftragten bzw. 

der Flüchtlings-

sozialarbeitenden der 

Gemeinde Wendeburg 

resultieren aus den 

bisherigen in der Prozess-

begleitung erarbeiteten 

bzw. bislang in den 

Gemeinden und der Stadt 

übernommen Aufgabe 

und gesammelten 

Erfahrungen.

Aufgaben der Integrationsbeauftragten
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• Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe bzw. 

Unterstützungsprojekte zur Arbeitsaufnahme oder Informations- und Fachveranstaltungen 

• Förderung kultureller Aktivitäten der verschiedenen Nationalitäten als Beitrag zur Verständigung 

• Ermöglichen und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements aller Bevölkerungsgruppen 

• Aufbau eines Netzwerkes zur Zusammenarbeit und Austausch mit allen Akteuren der Integrationsarbeit 

(Integrationsbeauftragten, Einrichtungen, Verwaltungen, Vereinen und Verbänden etc.)

• Informationsweitergabe für Ratsuchende in Zusammenarbeit den vorhandenen Beratungsstellen, 

städtischen Ämtern und Einrichtungen
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Shilan Shamo Kassem ist Schülerin am Gymnasium Silber-

kamp in Peine. 2016 ist sie mit ihren Schwestern aus dem Irak 

geflüchtet und lebt mit ihnen zusammen in Peine. Ihre ers-

te Ausstellung hat sie mit der Integrationsbeauftragten der 

Gemeinde Wendeburg, Monika Giesen, organisiert. Ihre Kunst-

werke sind noch im Wendeburger Rathaus zu sehen.



Integration als Serviceleistung

Vermittler*innen mit Migrationshintergrund

Das Servicebüro der Gemeinde Ilsede wurde mit dem Ziel initiiert, eine stärkere Kom-

munikation zwischen den Bürger*innen mit Migrationshintergrund und der Gemeinde-

verwaltung zu ermöglichen und bestehende Bedürfnisse zu erkennen, die kommunalen 

Dienstleistungen für die Bürger*innen transparenter und qualitativ gut, unbürokratisch 

und zeitnah zu erbringen. 

Das Angebot basiert auf einem niedrigschwelligen Beratungsansatz – Lebens- und 

Rechtsberatung sind ausgeschlossen – und leistet durch den Einsatz von muttersprach-

lichen Multiplikator*innen einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe der 

Menschen mit Migrationshintergrund und ihrer Familien. Die Multiplikator*innen orien-

tieren sich in ihrer Aufgabenwahrnehmung am Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Ziel ist, 

eine große Fluktuation in der Zielgruppe zu erreichen, sodass die Menschen mit gerin-

gen Kenntnissen des gesellschaftlichen Systems im Laufe der Zeit nach den Besuchen 

im Servicebüro eine gewisse Selbständigkeit erreicht haben sollten und Formblätter z. B. 

ohne Unterstützung ausgefüllt werden können.

Durch das Angebot soll die Situation der Bürger*innen mit Migrationshintergrund ver-

bessert, ihre gesellschaftliche Teilhabe erleichtert werden. Interkulturelle Kompetenz, 

sowie der Einbezug der Menschen mit Migrationshintergrund als Vermittler*innen be-

kommen in diesem Rahmen eine zunehmende Bedeutung. Durch die Durchführung 

dieser interkulturellen Sprechzeiten werden direkte bzw. niedrigschwellige Zugangs-

wege zu Beratungsangeboten geschaffen und die Angst vor Behördengängen ge-

schmälert. 

Das Angebot sieht im Augenblick folgendermaßen aus:

• Anlaufstelle bei schriftlichen und kommunikativen Verständigungsschwierigkeiten 

• Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen, Anträgen oder Fertigungen von 

Anschreiben

• Individuelle Unterstützung durch Begleitung, Dolmetschertätigkeiten 

(ohne Beglaubigung) sowie Hilfestellung bei Behördenangelegenheiten

• Vermittlung zu weiterführenden Institutionen bzw. Behörden

• Vernetzte Begleitung bzw. Beratung
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nach rechts: 

Seyfeddin Arafat

Zican Yalçın 

Jens Brandes



9GA?N 8?L˝HN GST aige GN /CGNC EC@ORCNỦ Sie ist das letzte Kind aus einer sechsköpfigen Gastarbeiterfamilie, die ursprüng-

lich aus der Türkei stammt.  Der Vater hat als ehemaliger Maschinenkontrolleur im Stahlwerk Salzgitter gearbeitet und war 

nebenberuflich als Taxifahrer unterwegs. Die Mutter hat in einer Peiner Kartonfabrik als Produktionshelferin gearbeitet und 

nebenbei im familieneigenen Schrebergarten Gemüse angebaut. 

Zican Yalçın ist verheiratet hat drei Kinder und eine Enkeltochter. Die älteste Tochter ist Lehrerin und Dolmetscherin, 

nebenberuflich versucht sie sich Heilpraktiker-Wissen anzueignen. Die zweitjüngste Tochter ist Ergotherapeutin und be-

findet sich im letzten Jahr ihres Studiums. Der Sohn besucht die 9. Klasse, interessiert sich für Autos und träumt davon, sein 

eigenes Auto zu designen. Ihr Mann ist gelernter Metalltechniker und nebenbei betreibt er als Kleinunternehmer einen 

Bauservice.

Zican Yalçın hat Ihren Sekundarabschluss in der Gunzelin Realschule Peine absolviert und eine Ausbildung zur Arzt-

helferin begonnen. Seit Ihrer Kindheit ist sie sozial sehr engagiert und hilfsbereit und begleitete viele Menschen als Dol-

metscherin in verschiedenen Bereichen. Als das Thema Integration in Deutschland ab 2005 gesellschaftlich wieder eine 

große Bedeutung bekam, fing auch Ihre Karriere an. Innerhalb der Stadt Peine hat sie mit einem Sportprojekt für Frauen, 

einem Leseprojekt für Kinder, dem Frauen-Café in der Südstadt, oder einem Kochkurs für Frauen, in dem gemeinsam ein 

selbst initiiertes Kochbuch erstellt wurde, für Aufmerksamkeit gesorgt. Durch diese vielen Projekte, die Sie geleitet hat, fiel Sie 

positiv auf und wurde im Januar 2010 zur ersten Integrationsbeauftragte der Gemeinde Ilsede ernannt.  In dieser Funktion 

nahm Sie an Bundeskonferenzen in Wiesbaden, Hamburg, sowie auch weiterhin an den Niedersächsischen Kommunal-

konferenzen teil. Sie organisierte Veranstaltungen und entwickelte weitere Projekte für die Gemeinde Ilsede. Seit dem 1. Juli 

2021 ist sie im Migrationsbüro der Gemeinde Ilsede tätig. Im Buch Angekommen – Eine neue Heimat in Peine von Ursula 

Müller Alarcón (Hrsg.) kann man ihre ganze Erfolgsgeschichte nachlesen.

Seyfeddin Arafat ist im Oktober 1993 gemeinsam mit seiner Frau Khadije Azam und drei Kindern nach Deutschland ge-

flüchtet. Zwei weitere Kinder sind in Deutschland geboren. 

Seyfeddin Arafat hat in Syrien ein Studium als Bauingenieur erfolgreich abgeschlossen und dort für einige Jahre auch 

gearbeitet. In Deutschland hat er zunächst für mehr als ein Jahr als Bewachungsbauingenieur gearbeitet. Als er merkte, 

dass er durch diese Arbeit nicht ausreichend für seine Familie da sein konnte, wie eigentlich notwendig, hat er im Jahre 

1997 eine Ausbildung zum Kulturmediator gemacht. Seitdem arbeitet er als Kulturmediator, Dolmetscher, Übersetzer und 

Betreuer bei verschiedenen Organisationen und Behörden wie z. B. Jugendamt, Caritas, Krankenhäuser, Ärzten, 

Amtsgericht oder der Polizei.

Er erinnert sich noch genau daran, dass er sich am 1. Tag bei der Einreise nach Deutschland ein deutsch-arabisches 

Wörterbuch gekauft hat. In den ersten Jahren lernte er täglich ca. 10 Stunden die deutsche Sprache, sodass er sich schon 

sehr bald selbst um seine Korrespondenz und amtliche Angelegenheiten kümmern konnte. Die Wände seiner Wohnung 

waren damals mit Vokabel-Zetteln vollgeklebt, um seinen Wortschatz tagtäglich zu erweitern.

Seine Frau ist seit 1999 herkunftssprachliche Lehrerin in den Fächern Arabisch und Kurdisch. Die Kinder haben alle das 

Gymnasium besucht und Abitur gemacht. Wir hatten einige Methoden, um unsere Kinder zu unterstützen: Z.B. haben wir 

uns 1x wöchentlich mit allen fünf Kindern zusammengesetzt und über die schulischen Leistungen und über das Sozialver-

halten unterhalten: Was können wir anders bzw. besser machen? Was machen wir schon gut? Wie können wir unseren Ge-

schwistern helfen? Ich sprach bis zur 7. Klasse fast wöchentlich mit allen Klassenlehrer*innen meiner Kinder und habe nie 

Elternabende und Elternsprechtage verpasst.
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